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1.  Rechtsgrundlagen 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10.09.2021 (BGBl. I 
S. 4147) geändert worden ist, 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) – Verordnung über die bauliche Nutzung der 
Grundstücke in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I  
S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl I S. 1802) 
geändert worden ist. 

Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), die zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden 
ist. 

Raumordnungsgesetz (ROG) i.d.F. vom 22.12.2008 (BGBl. I, S. 2986), das zuletzt 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 03.12.2020 (BGBl. I .S. 2694) geändert worden 
ist. 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) – Gesetz über Naturschutz und Land-
schaftspflege vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 25.06.2021 (BGBl. I S. 2020) geändert worden ist. 

Landesrecht: 

Sächsische Bauordnung (Sachs) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
11.05.2016 (SächsGVBl. S. 186), die zuletzt durch Artikel 6 der Verordnung vom 
12.04.2021 (SächsGVBl. S. 517) geändert worden ist. 

Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der 
Bekanntmachung 09.03.2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 16.12.2020 (SächsGVBl. S. 722) geändert worden ist. 

Sächsisches Naturschutzgesetz (SächsNatSchG) vom 06.06.2013 (SächsGVBl. 
S. 451), das zuletzt durch das Gesetz vom 09.02.2021 (SächsGVBl S. 243) 
geändert worden ist. 

Gesetz zur Raumordnung und Landesplanung des Freistaates Sachsen - 
Landesplanungsgesetz (SächsLPlG) vom 11.12.2018 (SächsGVBl. S. 706), das 
durch Artikel 4 der Verordnung vom 12.04.2021 (SächsGVBl. S. 517) geändert 
worden ist. 

Sächsisches Denkmalschutzgesetz (SächsDSchG) vom 03.03.1993 
(SächsGVBl. S. 229), das zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 21.05.2021 
(SächsGVBl. S. 578) geändert worden ist. 

2. Anlass der Planaufstellung 

Auf dem Flurstück 74/8 Gemarkung Reichenbach nordöstlich der Grumbacher 
Straße, zwischen den Gebäuden Haus Nr. 3 und Nr. 5 sollen auf einer Fläche von 
ca. 2.380 m2 ein bis zwei Eigenheime errichtet werden. Die Gemeinde Callenberg 
befürworten die Satzung, da die privaten Interessen des Grundstückseigentümers 
als hinreichend gewichtig anzusehen sind und mit den zu berücksichtigenden 
städtebaulichen Belange und Zielsetzungen übereinstimmen. 
 
Da die zu überbauende Fläche dem Außenbereich zuzuordnen ist, hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Callenberg am 28.09.2021 beschlossen für den 
betroffenen Bereich auf der Grundlage des § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 eine 
Ergänzungssatzung unter Beachtung des nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 
festgestellten Innenbereichs aufzustellen und Baurecht im betreffenden Bereich zu 
schaffen. Das Außenbereichsgrundstück wird in die im Zusammenhang bebauten 
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Ortsteile einbezogen. Damit folgt die Gemeinde den Anforderungen zur sozial-
gerechten Eigentumsschaffung nach § 1 Abs. 5 BauGB und handelt im Sinne des 
Ziels Z 2.2.1.6 LEP. 
 
Grundsätzlich betrifft die hohe Nachfrage nach Wohnbauland in der Gemeinde über-
wiegend den Sektor Einzelhaus- und Doppelhausbau. Insbesondere für junge 
Familien sind moderne Wohnstandorte zu schaffen. Da dem Wunsch der Bürger der 
Gemeinde zum Bau von neuen Eigenheimen entsprochen werden muss (§ 1 Abs. 3 
Satz 1 BauGB), verbleibt der Gemeinde Callenberg neben den bereits genehmigten 
Wohngebieten die Möglichkeit der inneren Verdichtung noch unbebauter Flächen 
und die Baulandschaffung mittels Satzung nach § 34 Baugesetzbuch (BauGB). Die 
Einbeziehungsfläche befindet sich in einem Bereich mit umgebender Wohnbe-
bauung. Mit der Bebauung des Flurstücks 74/8 ist die Bebauung an diesem 
Strandort abgeschlossen. 
 
Der Bauflächenbedarf im Außenbereich resultiert insbesondere daraus, dass kaum 
alternativen Baugrundstücke bzw. Potenziale im Innenbereich sowie in den geneh-
migten Bebauungsplangebieten momentan zur Verfügung stehen. Die Bebauungs-
plangebiete sind alle fast vollständig ausgeschöpft. Für eine sofortige Vermarktung 
steht der Gemeinde kein Grundstück zur Verfügung; 8 Bauplätze können durch 
private Investoren angeboten werden. Außerdem wurden ca. 14 potenzielle Bau-
lücken / Leerstand für Wohnbebauung ermittelt. Diese Entwicklungspotenziale im 
Innenbereich befinden sich jedoch vorwiegend in Privateigentum. Die Gemeinde 
Callenberg hat keinen Zugriff auf diese Grundstücke; die Grundstücke stehen nicht 
zum Verkauf. 

Ortsteil Bezeichnung Kapazität / Auslastung 

Callenberg Ergänzungssatzung  
„Südstraße“ 

Satzungsbeschluss vom 19.03.2012; 
Rechtskraft am 14.04.2012 
1 WE steht zur Verfügung 

 Ergänzungssatzung  
„An der Schule“ 

100% ausgelastet / vermarktet 

 Außenbereichssatzung 
„Spielsdorf“ 

100% ausgelastet / vermarktet 

   

Langenberg Ergänzungssatzung 
„Hohensteiner Straße 

100% ausgelastet 

   

Falken Bebauungsplan Wohnbebauung 
„Baufeld Falken“ 

100% ausgelastet / vermarktet; 
genehmigt 25.11.1993 

   

Langenchursdorf Klarstellungs- und Ergänzungs-
satzung „An der Schäferei“ 

geplant 3 WE, 2 WE stehen noch 
zur Verfügung (privat) 

 dörfliches Wohngebiet an der 
Waldenburger Straße 

Geplant 2 WE, 1 WE steht noch zur 
Verfügung (privat) 

   

Obercallenberg Ergänzungssatzung 
„Reichenbacher Straße“ 

Satzungsbeschluss vom 19.03.2012; 
Rechtskraft am 14.04.2012 
1 WE steht zur Verfügung 

   

Reichenbach Vorhaben- und Erschließungs-
plan „Wohnpark Reichenbach“ 

2 WE frei (Flurstück 217/40, 
217/18), stehen der Gemeinde nicht 
zur Verfügung, genehmigt 
16.10.1995 
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Ortsteil Bezeichnung Kapazität / Auslastung 

Meinsdorf Vorhaben- und Erschließungs-
plan „Wohnbebauung an der 
Langenberger Straße“ 

100% ausgelastet; genehmigt 
30.10.1997 

 Vorhaben- und Erschließungs-
plan „Wohnbebauung Fl. Nr. 
96/4 bis 96/9“ 

1 WE frei, steht der Gemeinde nicht 
zur Verfügung; genehmigt 
22.09.1993 

Tabelle 1: Bebauungspläne und Satzungen der Gemeinde Callenberg 

 
 

Flurstück,  
Lage 

Bemerkung Potenzielle  
Bauplätze 

Callenberg 

63/13  
neben Südstraße 21 

Baulücke 1 

556/13 gegenüber 
Altenburger Str. 23/24 

Baulücke 1 

   

Langenberg 

74c gegenüber 
Alte Dorfstraße 3 

Baulücke, Verkaufsbereitschaft 1 

86/4 
Hohensteiner Straße 105 

Leerstand; ehem. Konsum 1 

99/3 
Hohensteiner Straße 76 

Gebäude zum Verkauf 1 

   

Langenchursdorf 

237 
Reichenbacher Weg 2 

Leerstand; zum Verkauf 1 

160 
Waldenburger Straße 

Leerstand; zum Verkauf 1 

1264 
zw. Schulstraße 15 + 17 

Baulücke 1 

563/3 
Waldenburger Straße 38 

Leerstand 1 

114 
Waldenburger Straße 39 

Leerstand 1 

440/3 neben 
Waldenburger Straße 106 

Baulücke 1 

   

Meinsdorf 

135 ggü. 
Langenberger Straße 12 

Baulücke 1 

17/5 ggü. 
Langenberger Straße 19 

Baulücke 1 

   

Grumbach 

405/6 
Am Kiefernberg 72 

Baulücke 1 

   

 gesamt: 14 

Tabelle 2: Baulücken, Leerstand der Gemeinde Callenberg 
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Der Wohnraumbedarf wurde im Zuge der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Gemeinde Callenberg ermittelt. Für die Gemeinde Callenberg ergibt sich auf 
Grundlage der Daten für den Landkreis Zwickau ein Neubaubedarf von insgesamt 
40 Wohnungen in überwiegend Ein- und Zweifamilienhäusern bis 2030. Geht man in 
dem ländlich geprägten Raum von Grundstücken mit einer Flächengröße von ca. 
1.000 m2 aus bedeutet dies ein Flächenbedarf von ca. 4,0 ha. Der ermittelte 
Neubaubedarf wurde auf Grundlage der 7. Regionalisierten Bevölkerungsprognose 
erstellt. Der künftige Wohnungsbedarf der Bevölkerung ist durch weitere Einflüsse 
wie die Entwicklung der Zu- und Fortzüge, dem generellen Bedarf an Wohn-
eigentum oder die begrenzte Nutzungsänderung im Altwohnbestand bestimmt. 
 
Der überwiegende Teil der insgesamt ca. 22 potenziellen Wohneinheiten der 
Gemeinde Callenberg (5 Ersatzneubauten, 9 Bauplätze als Lückenbebauung, 8 
Bauplätze in rechtskräftigen Bauleitplänen und Satzungen) stehen der Gemeinde 
Callenberg für Wohnbebauung nicht zur Verfügung, fließen jedoch in die Bedarfs-
ermittlung ein. Zur Bedarfsdeckung benötigt die Gemeinde Callenberg weitere 18 
Wohneinheiten. 
 
Insbesondere zum schonenden Umgang mit Grund und Boden sind örtliche Ergänz-
ungen Neuerschließungen von Baufeldern vorzuziehen. Für Ergänzungsflächen 
entfällt u.a. die verkehrliche Erschließung, was ca. 10 - 20 % des Bodenverbrauchs 
bei neuen Baugebieten zum Inhalt hat. Das Vorhaben entspricht somit den Zielen 
und Grundsätzen der Landesplanung nach sparsamem Umgang mit Grund und 
Boden und der ausschließlichen Flächenausweisung entsprechend des aktuell 
konkreten Bedarfes der Gemeinde. 
 
Die geplante Ergänzungsfläche ist im rechtskräftigen Flächennutzungsplan teilweise 
als Wohnbaufläche und zum Teil als Fläche für die Landwirtschaft ausgewiesen. 
Der Flächennutzungsplan der Gemeinde wird kurzfristig geändert die Fläche der 
Ergänzungssatzung wird nachrichtlich in den FNP übernommen und als Wohnbau-
fläche dargestellt. 
 

3.  übergeordnete planerische Vorgaben 

Landesentwicklungsplanes Sachsen 2013 

Für die allgemeine Siedlungsentwicklung in den Gemeinden gelten die landes-
planerischen Vorgaben des Kapitels 2.2.1 zum Siedlungswesen im LEP. Die darin 
enthaltenen Ziele und Grundsätze der Raumordnung sind von den Gemeinden bei 
der Aufstellung von Bebauungsplänen aufgrund bundesrechtlicher Regelungen zu 
beachten bzw. zu berücksichtigen (§ 4 Abs. 1 Satz 1 ROG, § 1 Abs. 4 BauGB). 
Dabei ist das Ziel 2.2.1.6 besonders bedeutsam, da es an das Zentrale-Orte-
Konzept, als eine wesentliche Grundlage des LEP anknüpft und die Siedlungs-
entwicklung nichtzentraler Orte an Maß der Eigenentwicklung bindet (aus: 
Auslegungshinweise des Staatsministeriums des Innern zum Begriff der Eigen-
entwicklung im Sinne des Ziels 2.2.1.6 LEP 2013). 
 
Die Gemeinde Callenberg ist ein verdichteter Bereich im ländlichen Raum (Karte 1 
Raumstruktur) und tangiert die überregionale Verbindungsachse der Bundes-
autobahn BAB 4 Bautzen – Dresden - Chemnitz – Eisenach. 
 
G 1.2.4 Die verdichteten Bereiche im ländlichen Raum sollen als Siedlungs-, Wirt-
schafts- und Versorgungsräume mit ihren Zentralen Orten in ihrer Leistungskraft so 
weiterentwickelt werden, dass von ihnen in Ergänzung zu den Verdichtungsräumen 
Entwicklungsimpulse in den ländlichen Raum insgesamt ausgehen. 
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 Insbesondere aufgrund der verkehrsgünstigen Lage der Gemeinde Callenberg 
 und der guten Entwicklung der weichen Standortfaktoren steigt die Nachfrage 
 nach Wohnlandflächen. 
 
G 2.2.1.1 Die Neuinanspruchnahme von Freiflächen für Siedlungs- und Verkehrs-
zwecke soll in allen Teilräumen Sachsens vermindert werden. Bei der Neuinan-
spruchnahme von Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke soll bei Kompen-
sationsmaßnahmen vorrangig auf eine Entsiegelung hingewirkt werden. 

 Entsiegelungsflächen stehen der Gemeinde Callenberg nicht zur Verfügung. 
Als Kompensation für den Eingriff in Natur und Landschaft ist eine Obstbaum-
reihe auf einer extensiv genutzten Wiesenstreifen im nahen Umfeld geplant. 

 
Z 2.2.1.4 Die Festsetzung neuer Baugebiete außerhalb der im Zusammenhang 
bebauten Ortsteile ist nur in Ausnahmefällen zulässig, wenn innerhalb dieser 
Ortsteile nicht ausreichend Flächen in geeigneter Form zur Verfügung stehen. 
Solche neuen Baugebiete sollen in städtebaulicher Anbindung an vorhandene im 
Zusammenhang bebaute Ortsteile festgesetzt werden. 

 Baulücken im Innenbereich stehen der Gemeinde Callenberg nicht zur Ver-
 fügung. Somit verbleibt der Gemeinde als Träger der Bauleitplanung die 
 Berechtigung Satzungen nach § 34 Abs. 4 BauGB zu erlassen. 
 
Z 2.2.1.6 Eine Siedlungsentwicklung, die über den aus der natürlichen Bevölker-
ungsentwicklung, aus den Ansprüchen der örtlichen Bevölkerung an zeitgemäße 
Wohnverhältnisse sowie den Ansprüchen ortsangemessener Gewerbebetriebe und 
Dienstleistungseinrichtungen entstehenden Bedarf (Eigenentwicklung) hinausgeht, 
ist nur in den Zentralen Orten gemäß ihrer Einstufung und in den Gemeinden mit 
besonderer Gemeindefunktion zulässig. 

 In Orten ohne zentralörtliche Funktion ist die Siedlungsentwicklung nach Ziel 
2.2.1.6 LEP 2013 in Bezug auf Wohnen im Rahmen der Eigenentwicklung 
zulässig. Dieser Plansatz enthält eine Legaldefinition des Begriffes Eigen-
entwicklung als eine Siedlungsentwicklung, die über den aus der natürlichen 
Bevölkerungsentwicklung, aus den Ansprüchen der örtlichen Bevölkerung an 
zeitgemäße Wohnverhältnisse entstehenden Bedarf nicht hinausgeht. 
Ausweislich der Begründung des Ziels 2.2.1.6 LEP 2013 ist dies der Bedarf 
unter anderem an Wohnungen, der sich aus der natürlichen Zunahme der 
Bevölkerung oder auch bei rückläufiger Bevölkerungsentwicklung aus 
Veränderungen der Haushaltsstruktur, aus dem Überalterungsgrad und dem 
schlechten Bauzustand vorhandener Wohnungen ergibt (Auslegehinweise des 
Staatsministeriums des Innern zum Begriff der Eigenentwicklung im Sinne Z 
2.2.1.6 LEP, 12/2017). 

 
Z 2.2.1.9 Eine Zersiedelung der Landschaft ist zu vermeiden. 

 Die Gemeinde Callenberg verfolgt das Ziel, eine Zersiedelung in die Land-
schaft zu vermeiden und favorisiert deshalb den Standort im Anschluss an 
vorhandene Wohnbauflächen, an dem eine gesicherte Erschließung entlang 
der Grumbacher Straße gegeben ist. Eine fingerförmige Entwicklung in die 
freie Landschaft findet somit nicht statt. Es wird durch die Bebauung sinnvoll 
ergänzt und städtebaulich abgeschlossen. Eine weitere Bebauung an dieser 
Stelle wird durch die Gemeinde nicht weiter angestrebt. 
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G 2.2.2.2 Die Entwicklung der Städte und Dörfer soll so erfolgen, dass 
- das historische Siedlungsgefüge angemessen berücksichtigt,  
- die Innenstädte beziehungsweise Ortskerne der Dörfer als Zentren für Wohnen, 

Gewerbe und Handel, Infrastruktur und Daseinsvorsorge gestärkt und weiter-
entwickelt, 

- Brachflächen einer neuen Nutzung zugeführt, 
- eine energiesparende und energieeffiziente, integrierte Siedlungs- und Ver-

kehrsflächenentwicklung gewährleistet, 
- die gesundheitlichen Belange der Bevölkerung berücksichtigt sowie  
- beim Stadt-, beziehungsweise Dorfumbau bedarfsgerecht sowohl Maßnahmen 

zur Erhaltung, Aufwertung, Umnutzung, zum Umbau und Neubau als auch zum 
Rückbau umgesetzt werden. 

 

 Das Vorhabengebiet befindet sich im Anschluss an die geschlossene Bebauung 
an der Grumbacher Straße. In der Gesamtbetrachtung des Siedlungsbildes stellt 
die geplante Bebauung eine sinnvolle Anbindung an den Siedlungskörper dar. 
Der Innenbereich wird maßvoll ergänzt, ohne dass eine raumgreifende 
Entwicklung in den Außenbereich erfolgt.  

 
Regionalplan Chemnitz-Erzgebirge 

Der Regionalplan Chemnitz-Erzgebirge vom 31.07.2008 einschließlich der 1. Teil-
fortschreibung Regionale Vorsorgestandorte (28.10.2004) und der 2. Teilfortschrei-
bung Windenergienutzung (20.10.2005) ist bei der Planung zu berücksichtigen.  
 
Karte 1: Raumnutzung 

Laut Raumnutzungskarte des Regionalplanes gibt es für das Plangebiet keine raum-
ordnerischen Ausweisungen. Ein Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft grenzt 
nördlich an die Vorhabenfläche. 
 

 

Abbildung 1: Karte 2 Raumnutzung, Regionalplan Chemnitz-Erzgebirge 
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Karte 5: Bereiche der Landschaft mit besonderen Nutzungsanforderungen 
Teil Naturhaushalt 

Reichenbach ist im Regionalplan als Gebiet mit besonderer potenzieller Erosions-
gefährdung mittlerer Intensität ausgewiesen. Nachteilige Auswirkungen der Planung 
auf das Schutzgut Wasser bzw. Boden durch bau- und betriebsbedingte Einflüsse 
können aufgrund der geringen Flächengröße ausgeschlossen werden. 
 
Entwurf des Regionalplanes Region Chemnitz (Stand Mai 2021) 

Weitere Beurteilungsgrundlagen sind der durch die Verbandsversammlung des 
Planungsverbandes am 4. Mai 2021 für die öffentliche Auslegung und Beteiligung 
gemäß § 9 (3) Raumordnungsgesetz (ROG) in Verbindung mit § 6 des Gesetzes zur 
Raumordnung und Landesplanung des Freistaates Sachsen (SächsLPIG) be-
schlossene Entwurf des Regionalplanes Region Chemnitz und der durch die 
Verbandsversammlung des Planungsverbandes am 1. Juli 2021 zur Unterrichtung 
der berührten öffentlichen Stellen und der Öffentlichkeit gemäß § 9 (1) ROG und § 8 
ROG beschlossene Entwurf des Sachlichen Teilregionalplans Wind; Regionales 
Windenergiekonzept.  
 
Die im Entwurf des Regionalplanes Region Chemnitz enthaltenen Ziele sind ent-
sprechend § 3 (1) Nr. 4 ROG in Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung und 
somit als sonstige Erfordernisse der Raumordnung nach § 4 (1) ROG in 
Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen. 
 
Karte 1.1 Raumnutzung 

In Karte 1.1 „Raumnutzung“ des Entwurfs des Regionalplanes Region Chemnitz ist 
diese Fläche aufgrund ihrer landwirtschaftlichen Nutzung und der vorhandenen 
hohen natürlichen Bodenfruchtbarkeit als Vorranggebiet Landwirtschaft festgelegt. 
 
Die Festlegung erfolgte aufgrund von Ziel Z 4.2.1.1 des Landesentwicklungsplanes 
2013, wonach im Regionalplan 35% der regionalen landwirtschaftlichen Nutzfläche 
als Vorranggebiete Landwirtschaft festzulegen sind. In diesem Zusammenhang 
wurden im Entwurf des Regionalplanes Region Chemnitz derzeit landwirtschaftlich 
genutzte Böden mit der höchsten natürlichen Bodenfruchtbarkeit entsprechend den 
Bewertungsstufen zur Schutzwürdigkeit V (sehr hoch) bis III (mittel) der 5-stufigen 
Datengrundlage Boden BK 50 herangezogen. In diesem Zusammenhang wird auf 
Ziel Z 2.3.1.2 des Entwurfs des Regionalplanes Region Chemnitz verwiesen, 
wonach in allen Teilen der Region darauf hinzuwirken ist, dass der Entzug von 
nutzbarer Bodenfläche durch Versiegelung mit Rücksicht auf den Erhalt der 
Existenzgrundlagen der Landwirtschaft sparsam erfolgen soll. 
 
Im Bereich der raumordnerisch gesicherten Flächen zur Nutzung durch die 
Landwirtschaft steht die bauliche Erweiterung in Konflikt mit einem Grundsatz des in 
Aufstellung befindlichen Ziel der Raumordnung gemäß dem Entwurf des Regional-
planes Region Chemnitz. Die Grundsätze nach § 3 Nr. 3 ROG sind von öffentlichen 
Stellen bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen in der Abwägung oder 
bei Ermessensausübung nach Maßgabe des § 4 ROG und der für die Planungen 
und Maßgaben geltenden Vorschriften zu berücksichtigen. 
 
Die Flächeninanspruchnahme der landwirtschaftliche Nutzfläche (Grünland) durch 
die geplante Wohnbebauung verursacht Verluste an landwirtschaftlicher Nutzfläche 
(siehe § 1a Abs. 2 BauGB) und Bodenfruchtbarkeit. Die Ergänzungssatzung sieht 
vor ca. 2.380 m2 landwirtschaftliche Nutzfläche in eine Wohnbaufläche umzu-
wandeln. Das in Aufstellung befindliche Ziel der Raumordnung wird aufgrund der 
geringen Flächengröße und des Ausformungsspielraumes (Plandarstellung im M 1: 
100.000) abgewogen, so dass eine Umwandlung landwirtschaftlich genutzter 



Ergänzungssatzung 
„Grumbacher Straße, Flurstück 74/8“ 

__________________________________________________________________________________ 
Sachsen Consult Zwickau März 2022  Seite 12 

Flächen begründet ist. Auch soll an anderer Stelle des Gemeindegebietes eine im 
rechtskräftigen Flächennutzungsplan dargestellte Wohnbaufläche an anderer Stelle 
reduziert und als Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt werden. 
 
Die Fläche ist keinem landwirtschaftlichen Unternehmen zugeordnet, es befindet 
sich in Privatbesitz. Aufgrund der geringen Größe des Geltungsbereiches ist keine 
agrarstrukturelle Betroffenheit durch den dauerhaften Flächenentzug und die 
mögliche dauerhafte Beeinträchtigung des Bodengefüges und des Bodenwasser-
haushaltes gegeben. Der Eingriff wird auch durch ein übergeordnetes öffentliches 
Interesse begründet. 
 

 

Abbildung 2: Karte 1.1 Raumnutzung, Regionalplanentwurf Region Chemnitz 

Flächennutzungsplan / Bedarfsnachweis Wohnbauflächen 

Die Gemeinde Callenberg verfügt über einen genehmigten und wirksamen Flächen-
nutzungsplan (2004, 1. Änderung 2012). Darin ist der Geltungsbereich der Ergänz-
ungssatzung als Wohnbaufläche wie auch als Fläche für die Landwirtschaft 
dargestellt. Im FNP wird die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Ent-
wicklung ergebende Art der Bodennutzung für das Gemeindegebiet in den Grund-
zügen dargestellt; der FNP ist nicht flurstücksgenau. Als vorbereitender Bauleitplan 
hat der Flächennutzungsplan keine unmittelbare Rechtswirkung auf die Zulässigkeit 
von Bauvorhaben. Gemäß § 34 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 BauGB ist die Voraussetzung 
zur Aufstellung der Ergänzungssatzung, dass sie mit einer geordneten städte-
baulichen Entwicklung vereinbar ist. Das ist die Satzung, da der Geltungsbereich 
durch die bauliche Nutzung des angrenzenden Bereichs entsprechend geprägt und 
vollständig erschlossen ist. 
 
Der FNP wird zeitnah geändert und im Zuge der Planung an die vorliegende 
Satzung angepasst.  
 
Durch das geplante Vorhaben wird eine Fläche von 2.380 m2 als Baufläche neu 
ausgewiesen bzw. steht als Fläche für die Landwirtschaft nicht mehr zur Verfügung. 
im rechtskräftigen FNP wird davon ausschließlich eine Fläche von ca. 1.400 m2 als 
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Fläche für die Landwirtschaft dargestellt, der straßenbegleitende Bereich ist bereits 
als Wohnbaufläche festgesetzt. Als Ausgleich wird im Zuge der Änderung des 
Flächennutzungsplanes ein Teil der geplanten Baufläche Flurstück 190/12 Gemark-
ung Falken (Gesamtflächengröße von ca. 8.630 m2) entsprechend der Bestands-
nutzung (Fläche für die Landwirtschaft) reduziert.  
 

 

Abbildung 3:  Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Callenberg 

Die Streichung von Entwicklungsflächen im FNP erfolgt unter Berücksichtigung 
einer geordneten städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 3 BauGB). Die landwirt-
schaftlich genutzte Fläche steht der Gemeinde nicht zur Verfügung. Eine Erschließ-
ung des Flurstücks ist nicht gesichert. Eine bauliche Entwicklung in diesem Bereich 
wäre somit nur eingeschränkt möglich. Nach erfolgter Abwägung wurde durch die 
Gemeinde Callenberg entschieden diesen Bereich nicht weiter als Wohnbauland zu 
entwickeln (Änderungsbeschluss FNP Nr. 28/2021 vom 29.03.2021). 
 

 

 

 

Abbildung 4: Änderungsfläche 7: Gegenüberstellung rechtskräftiger FNP sowie geplante Änderung 

Es kann davon ausgegangen werden, dass die mit der vorliegenden Ergänzungs-
satzung beabsichtigte städtebauliche Entwicklung mit den langfristig bestehenden 
Entwicklungsabsichten der Gemeinde Callenberg in Übereinstimmung steht und 
somit die Vereinbarkeit mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung gegeben 
ist.  
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LEADER-Entwicklungsstrategie (LES) 

Callenberg ist Teil der LEADER-Region „Schönburger Land“. Damit gehen Bemüh-
ungen einher, die u. a. eine Reduzierung des Flächenverbrauchs die Flächen-
inwertsetzung, die Erhaltung der regionaltypischen Siedlungsstrukturen und Dorf-
bilder, aber auf der anderen Seite auch die Wohneigentumsbildung zum Ziel haben. 
Diese Ziele sind in der gemeinsam beschlossenen LEADER-Entwicklungsstrategie 
(LES) dieser Region verankert. Die Gemeinde Callenberg hat sich als Mitglied der 
LAG „Schönburger Land" durch Beschluss vom 21.10.2014 zu diesen Zielen 
bekannt. 

 
Folgende Entwicklungsschwerpunkte sind u.a. zu berücksichtigen: 

Ziel 1.1: Reduzierung des Flächenverbrauchs 
Ziel 3.2: Erhaltung der regionaltypischen Siedlungsstrukturen und attraktiven 
  Dorf- und Stadtbilder 
Ziel 4.1: Wohneigentumsbildung 
 

 Es ist der Bau von maximal 2 Wohneinheiten vorgesehen. Somit bleibt auch 
die regionaltypische Siedlungsstruktur im ehemaligen Waldhufendorf erhalten 
und die regionale bauliche Entwicklung wird bedarfsgerecht gesteuert. Die 
Wohneigentumsbildung junger Menschen führt zur Stabilisierung der 
Bevölkerungsentwicklung. 

Auf die Entwicklung einer Wohnbaufläche Flurstück 190/12 Gemarkung 
Falken, wie im rechtskräftigen Flächennutzungsplan festgesetzt, wird ver-
zichtet. 

 
Flurbereinigungsverfahren 

Das Planungsvorhaben wird von Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz 
(FlurbG) und nach Abschnitt 8 des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes (LwAnpG) 
berührt. 
 
Das geplante Vorhaben befindet sich im Gebiet des Flurbereinigungsverfahrens 
Reichenbach - Falken. Das Verfahren wird von der Teilnehmergemeinschaft (TG) 
Flurbereinigung Reichenbach - Falken beim Landratsamt Zwickau - Amt für Länd-
liche Entwicklung und Vermessung (ALEV), als Körperschaft des öffentlichen 
Rechts geleitet. Im Flurbereinigungsverfahren unterliegt das Eigentum an Grund 
und Boden gemäß §§ 34 bis 36 FlurbG einer zeitweiligen Einschränkung (Veränder-
ungsverbot), welche für Bauvorhaben eine gesonderte Genehmigung durch das 
ALEV notwendig macht. Diese Genehmigung wird auf Antrag durch gesonderten 
Bescheid erteilt. Im Verfahrensgebiet können bereits Grenzen an Flurstücken 
verändert worden sein, welche Auswirkungen auf amtliche Lagepläne zum Bauan-
trag haben können. Bei Maßnahmen im Verfahrensgebiet der Flurbereinigung 
Reichenbach - Falken ist gemäß Stellungnahme des Landratsamtes Zwickau zum 
Entwurf die Teilnehmergemeinschaft Reichenbach - Falken als Körperschaft des 
öffentlichen Rechts (§ 16 Flurbereinigungsgesetz) zu hören bzw. die Maßnahmen 
sind mit dieser abzustimmen. 

  



Ergänzungssatzung 
„Grumbacher Straße, Flurstück 74/8“ 

__________________________________________________________________________________ 
Sachsen Consult Zwickau März 2022  Seite 15 

4. Beschreibung des Plangebietes / Örtliche Situation 

4.1. Plangrundlage 

 

Abbildung 5: Geltungsbereich der Ergänzungssatzung (Anlage zum Aufstellungsbeschluss) 

Als Plangrundlage dient die automatisierte Liegenschaftskarte ALK (ALKIS-Daten, 
Stand Juni 2021, Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen 
(GeoSN). 
 
Zurzeit findet ein Flurbereinigungsverfahren Reichenbach – Falken zur Neuordnung 
der ländlichen Grundstücke gemäß Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) statt. Ziel ist es 
die ländliche Region als Teil der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) ganz-
heitlich strukturell weiterzuentwickeln. 

4.2. Räumlicher Geltungsbereich der Ergänzungssatzung 

Reichenbach liegt im Südwesten der Gemeinde Callenberg am Erlbach, einem 
Zufluss der Zwickauer Mulde. Der Ort liegt nördlich des Stausees Oberwald, 
welcher aus dem stillgelegten Nickeltagebau „Callenberg Süd I“ entstand. Dieser 
ehemalige Tagebau war an die heute stillgelegte und abgebaute Strecke der 
Industriebahn der Nickelhütte St. Egidien angebunden, deren Betriebsbahnhof sich 
in Obercallenberg befand. Im weiteren Verlauf führte die bis heute am Bahndamm 
erkennbare Trasse durch den südlichen Teil von Reichenbach. 
 

 
Westlich des Orts verläuft die Bundesstraße 180, die sich südlich von Reichenbach 
mit der Bundesautobahn BAB in der Anschlussstelle „Hohenstein-Ernstthal“ kreuzt 
(www.wikipedia.org).  

Callenberg 
 

Langenchursdorf 

Grumbach 

 

Falken 

 
Obercallenberg Waldenburger Oberwald 

http://www.wikipedia.org/
https://de.wikipedia.org/wiki/Reinholdshain_(Glauchau)
https://de.wikipedia.org/wiki/Tirschheim
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Compass_card_(de).svg
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Der räumliche Geltungsbereich der Satzung an der Grumbacher Straße befindet 
sich im Nordwesten des überwiegend ländlich geprägten Waldhufendorfes Reichen-
bach und betrifft ausschließlich das Flurstück Nr. 74/8 der Gemarkung Reichen-
bach. Die Einbeziehungsfläche befindet sich in einem Bereich mit umgebender 
Bebauung und schließt die Lücke zwischen der bestehenden Bebauung Grum-
bacher Straße Haus Nr. 3 und Haus Nr. 5. Es handelt sich bei der Ergänzungsfläche 
um ein intensiv genutztes Wiesengrundstück. Die Größe des Plangebietes beträgt 
nach Flächenermittlung ca. 2.380 m2. 
 

 

Abbildung 6: Lage im Raum (Geoportal Sachsenatlas) 

Die Einbeziehungsfläche befindet sich in einem Bereich mit umgebender Bebauung. 
Im Umfeld des geplanten Wohnhauses befinden sich insbesondere Einzelhäuser mit 
Nebenanlagen und großen Gärten, im südöstlichen Anschluss grenzt ein Kinder-
spielplatz der Gemeinde Callenberg, der durch die Planung nicht betroffen ist bzw. 
nicht eingeschränkt wird. Die Gemeindeverwaltung und der Reichenbacher Ort-
schaftsrat haben sich darauf verständigt auf diesem Grundstück einen Neubau der 
Kommunalen Begegnungsstätte Reichenbach zu entwickeln. Mit der Bebauung des 
Flurstücks 74/8, welches insbesondere durch Wohnbebauung umschlossen ist, ist 
die Bebauung in diesem Bereich abgeschlossen. 
 
Verkehrsmäßig erschlossen wird das Flurstück über die öffentlich gewidmete 
Grumbacher Straße mit Anschluss an die Ortsteile Callenberg und Grumbach sowie 
die Bundesstraße B 180 und die Autobahn BAB 4. 
 
Die Flächen befinden sich im Eigentum der jeweiligen im Grundbuch vermerkten 
Rechtspersonen. Zusätzliche neue öffentliche Verkehrsflächen und Erschließungs-
anlagen werden im Ergebnis dieser Bauleitplanung nicht benötigt. Die Kommune 
beabsichtigt für die Ergänzungsfläche keinen Flächenerwerb. 
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4.3. Beschaffenheit / Nutzung des Planbereiches 

Morphologisch befindet sich der Standort auf einer leicht nach Südost abfallenden 
Fläche. Das Plangebiet übergreift den Höhenbereich zwischen ca. 337 m ü NN bis 
ca. 340 m ü NN. 
 
Bei dem Flurstück 74/8 der Satzung handelt es sich um intensiv genutztes Grün-
land. Im Bereich entlang der der Flurstücksgrenze zum Flurstück Nr. 74/9 befinden 
sich vier Koniferen. 

  
  

  

Abbildung 7: Ergänzungsbereich Reichenbach 

4.4. Schutzgebiete 

Naturschutz 

Durch das Vorhaben werden keine nach den §§ 13 bis 19 Sächsisches Natur-
schutzgesetz (SächsNatSchG) durch Einzelanordnung festgesetzte, einstweilig 
gesicherte oder geplante Schutzgebiete einschließlich FFH- und SPA-Gebiete im 
Rahmen des Europäischen Schutzgebietssystems „Natura 2000" sowie besonders 
geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz bzw. § 21 
SächsNatSchG direkt betroffen. 
 
Das FFH-Gebiet „Oberwald Hohenstein-Ernstthal“ befindet sich in ca. 2 km Ent-
fernung südöstlich des Vorhabengebietes. Es handelt sich um Waldflächen mit 
natürlichen Felsdurchragungen, Steinbrüchen und Abraumhalden aus Serpentinit 
sowie seltener Serpentinvegetation. Das Gebiet wird von naturnahen collinen 
Bächen durchflossen, vorwiegend mit Erlen-Eschen-Saum.  
 
Nach § 34 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz sind Projekte vor ihrer Zulassung oder 
Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-
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Gebiets zu überprüfen, wenn sie einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen 
Projekten und Plänen geeignet sind, das Gebiet erheblich zu beeinträchtigen. 
 
Da sich das Satzungsgebiet in großer Entfernung zum FFH-Gebiet befindet und 
auch andere Biotopstrukturen als dieses aufweist, ist eine erhebliche Beeinträchti-
gung der Lebensraumtypen durch die Satzungsausweisung nicht zu erwarten. Die 
Erhaltungsziele des o. g. FFH-Gebietes werden durch die o. g. Ergänzungsatzung 
nicht beeinträchtigt. Die Ergänzungsatzung ist damit als FFH-verträglich anzu-
sehen. Der Bau von einem bzw. zwei Wohnhäusern auf dem Flurstück 74/8 führt zu 
keiner Beeinträchtigung des FFH-Gebietes. Eine weitergehende FFH-Verträglich-
keitsprüfung ist nicht notwendig. 

 

Abbildung 8: NATURA 2000 in Sachsen (www.natur.sachsen.de, LfULG) 

Gewässerschutz 

Der Standort des Vorhabens befindet sich in keinem Trinkwasserschutzgebiet. 
Amtlich festgesetzte Überschwemmungsgebiete sind im Plangebiet nicht erfasst. 
 
Denkmalschutz, Archäologie 

Das Vorhabenareal ist Teil eines fundreichen Altsiedelgebietes. Im direkten Umfeld 
des Vorhabensreals befinden sich zahlreiche archäologische Kulturdenkmale. Sie 
zeigen die hohe archäologische Relevanz des gesamten Vorhabenareals deutlich 
an und sind nach § 2 SächsDSchG Gegenstand des Denkmalschutzes. 
 
Vor Beginn von Bodeneingriffen im Rahmen von Erschließungs- und Bauarbeiten - 
dies betrifft auch Einzelbaugesuche - müssen im von Bautätigkeit betroffenen Areal 
durch das Landesamt für Archäologie im gesamten Gebiet des B-Planes (d. h. 
unabhängig von der räumlichen Disposition der Erschließungstrassen, Baufelder 
etc.) archäologische Grabungen mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf zu den 
geplanten Baumaßnahmen durchgeführt werden. Auftretende Befunde und Funde 
sind sachgerecht auszugraben und zu dokumentieren. Die bauausführenden Firmen 
sind auf die Meldepflicht von Bodenfunden gemäß § 20 Sächsisches Denkmal-
schutzgesetz (SächsDSchG) hinzuweisen.  

http://www.natur.sachsen.de/
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Nach § 14 SächsDSchG bedarf der Genehmigung der Denkmalschutzbehörde, wer 
Erdarbeiten etc. an einer Stelle ausführen will, von der bekannt oder den 
Umständen nach zu vermuten ist, dass sich dort Kulturdenkmale befinden. Der 
künftige Bau- oder Erschließungsträger wird im Rahmen des Zumutbaren an den 
notwendigen Kosten im gesamten Gebiet des B-Planes beteiligt (§ 14, Abs. 3 
SächsDSchG). Der zeitliche und finanzielle Rahmen der Ausgrabung sowie das 
Vorgehen werden in einer zwischen Bauherren und Landesamt für Archäologie 
abzuschließenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung verbindlich festgehalten. 
 
Im Plangebiet sind keine Denkmalschutzgebiete / Denkmalensemble betroffen. 

5. Planungsziele 

Folgende planerischen Zielvorstellungen der Gemeinde Callenberg, OT Reichen-
bach sollen insbesondere Bestandteil dieser Bauleitplanung werden: 

• geordnete Flächennutzung und städtebauliche Entwicklung im Bereich 
erschlossener Flurstücke mittels Baulandausweisung für den örtlichen Bedarf 

• Vorgabe von Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB zur Berücksichtigung des 
 Naturschutzes sowie zur Wahrung des Ortsbildes  

• Ausgleich des Eingriffes durch Festsetzung von Ausgleichsleistungen. 

6. Klarstellungssatzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 1 BauGB 

6.1. Allgemeines 

Die Klarstellungssatzung dient der eindeutigen Abgrenzung zwischen Innen- und 
Außenbereich und damit gleichzeitig der Feststellung, welche Grundstücke grund-
sätzlich bebaut werden können und welche nur einer privilegierten Nutzung (nach  
§ 35 BauGB) zugänglich sind. Alle in der Satzung aufgenommenen Grundstücke 
müssen sich eindeutig dem Innenbereich zuordnen lassen. 
 
Nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 BauGB kann mittels Klarstellung kein neues Bauland 
ausgewiesen werden. Sie zeichnet lediglich (klarstellend) den tatsächlichen Verlauf 
des Innenbereichs nach und hat ausschließlich deklaratorische, d. h. bestätigende 
Wirkung. Alle dort aufgeführten Grundstücke müssen Innenbereichsqualitäten im 
Sinne des § 34 Abs. 1 BauGB besitzen. 
 
Ein Grundstück liegt in einem im Zusammenhang bebauten Ortsteil, 

• wenn das Gebiet von einem städtebaulichen Gewicht und von einer 
organischen  Siedlungsstruktur geprägt ist, 

• das Grundstück in einem solchen Bebauungszusammenhang zu einem 
Ortsteil liegt, dass der Eindruck der Geschlossenheit und Zusammen-
gehörigkeit gewahrt bleibt, 

• das Grundstück erschlossen ist und 
• wenn die Bauwerke dem ständigen Aufenthalt von Menschen dienen. 

Aufgabe der Klarstellungssatzung ist es vornehmlich, Klarheit über den Verlauf der 
tatsächlichen Grenze zwischen Innen- und Außenbereich zu schaffen und insofern 
öffentlichen Planungsträgern bindende Vorgaben für ihre Entscheidungen zu 
machen. 
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7. Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB 

7.1. Allgemeines 

Ergänzungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB haben eine Klarstellung des 
Innenbereiches zur Grundlage. Mit Hilfe der Ergänzungssatzung können einzelne 
unbebaute Außenbereichsflächen in den nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 BauGB klar-
gestellten Innenbereich einbezogen werden. 
 
Das bloße Angrenzen eines Grundstücks an den Innenbereich reicht jedoch nicht 
aus, um die Einbeziehung in den Innenbereich zu begründen. Voraussetzung ist 
nach dem Willen des Gesetzgebers immer, dass die mit der Satzung beabsichtigte 
Entwicklung städtebaulich vertretbar ist und die aufgenommenen Flächen von der 
vorhandenen Bebauung geprägt werden. Da es sich bei den Flächen innerhalb des 
Geltungsbereichs einer Ergänzungssatzung um bisherige Außenbereichsflächen 
handelt, schafft die Ergänzungssatzung hier erstmals Baurecht. Die Zulässigkeit von 
Vorhaben richtet sich nunmehr nach dem § 34 Abs. 1 bis 3 BauGB. 
 
Die Aufstellung einer Ergänzungssatzung dient dazu, die räumliche Abgrenzung des 
unbeplanten Innenbereichs zum Außenbereich an geeigneten Stellen um einzelne 
Grundstücke geringfügig zu erweitern und nicht dadurch neue Baugebiete am Orts-
rand zu entwickeln. Dieses ist der Bebauungsplanung vorbehalten. 

7.2. Zulässigkeitsvoraussetzungen und Einfügungsgebot 

Gemäß § 34 Abs. 1 BauGB ist innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile 
ein Vorhaben zulässig, wenn 

• es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der über-
 bauten Grundstücksfläche in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt, 
• die Erschließung gesichert ist, 
• die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt sind 

und 
• das Ortsbild nicht beeinträchtigt wird. 
 
Weiterhin ist für die Aufstellung der Ergänzungssatzung gemäß § 34 Abs. 5 BauGB 
Voraussetzung, dass: 

• sie mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar sind, 
• die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, nicht begründet 
wird und 

• keine Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB 
 genannten Schutzgüter (FFH- und Vogelschutzgebiete) bestehen. 
 
Eine geordnete städtebauliche Entwicklung besteht nicht, wenn Ortsteile in die freie 
Landschaft hinein erweitert bzw. Bebauungsplangebiete abgerundet werden. 
 

7.3. Verfahren 

Bei der Aufstellung der Ergänzungssatzung nach Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 sind die Vor-
schriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 13 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 2 und 3 sowie Satz 2 entsprechend anzuwenden (vereinfachtes Verfahren). Die 
Bekanntmachung der Satzung erfolgt in entsprechender Anwendung des § 10 Abs. 
3 BauGB. Danach ist der Beschluss über die Satzung ortsüblich bekannt zu 
machen. Mit der Bekanntmachung tritt die Satzung in Kraft. Ergänzungssatzungen 
sind genehmigungsfrei.  
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7.4. Städtebauliche Begründung zu der Einbeziehungsfläche 

Die Einbeziehungsfläche befindet sich im Anschluss an vorhandene Bebauung 
dennoch derzeit im Außenbereich. Mit Ihrer Einbeziehung in den Innenbereich wird 
dieser sinnvoll ergänzt, ohne dass eine raumgreifende Entwicklung in den Außen-
bereich erfolgt oder andere städtebaulich oder landesplanerische Ziele und Grund-
sätze verletzt werden. Es besteht keine fingerartige Entwicklung in die freie Land-
schaft. Eine Bebauung entlang der Grumbacher Straße ist bereits vorhanden. 
 
Die Fläche ist von der in der näheren Umgebung vorhandenen Nutzung her als zu 
einer Wohngebietsfläche zugehörig zu bewerten und wird im Flächennutzungsplan 
der Gemeinde zukünftig auch so festgesetzt. Diesem Schutzanspruch entspricht 
auch die zukünftige Nutzung. Mit der Bebauung von ein bis zwei Gebäuden wird der 
ländlich geprägte Bereich, sinnvoll ergänzt. Die städtebauliche Ordnung bleibt 
gewahrt. 
 
Die verkehrliche Erschließung des Grundstücks erfolgt über die öffentlich 
gewidmete Grumbacher Straße. Das zu bebauende Grundstück ist somit öffentlich 
erschlossen. Die Anbindung an das öffentliche Straßennetz erfolgt in Anlehnung an 
die RASt 06, so dass auf Verkehrszeichen verzichtet werden kann. Flächen für die 
Bedürfnisse des ruhenden Verkehrs sind auf dem Grundstück herzustellen. 
 
Durch die Ergänzungssatzung wird nicht die Zulässigkeit von Vorhaben begründet, 
die der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach UVPG 
oder nach Landesrecht unterliegen. Städtebauprojekte sind gemäß Anlage 1, Nr. 
18.7.2 des UVPG (bei einer bebaubaren Fläche von weniger als 2,0 ha) von der 
Pflicht der förmlichen Umweltprüfung ausgenommen. Da es sich um einen 
einzelnen kleinen Wohnstandort handelt, besteht keine Pflicht zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung.  
 
Außerdem bestehen keine Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 
Nr. 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter (Natura 2000- Gebiete im Sinne des 
Bundesnaturschutzgesetzes). Auf der Ergänzungsfläche befinden sich keine nach 
Bundesnaturschutzgesetz bzw. Sächsischem Naturschutzgesetz geschützten 
Biotope. Hinderliche Einflussfaktoren früherer Bodennutzung sind nicht bekannt. 
Durch die Ergänzung entsteht keine Fehlentwicklung, die den Zielen und Grund-
sätzen der Landesplanung sowie einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 
widersprechen würde. 

7.5. Begründung zu den textlichen städtebaulichen Festsetzungen 

Der Gesetzgeber gestattet es der Gemeinde, nach § 34 Abs. 5 BauGB für die 
Ergänzungsflächen aus städtebaulichen Gründen erforderliche einzelne Festsetz-
ungen zu treffen. Von dieser Möglichkeit macht die Gemeinde Callenberg bei 
Wahrung des Ortsbildes im betroffenen Ortsbereich und zur Einbindung in die 
vorhandene Umgebung Gebrauch. 
 
Art und Maß der baulichen Nutzung 

Die Satzung dient, wie beschrieben verhältnismäßig unkompliziert, der Wohnbau-
landbereitstellung. Die zulässige Art und das Maß der baulichen Nutzung ergeben 
sich aus der umgebenden Bebauung. Um den umgebenden Charakter mit einer 
lockeren Bebauung fortzusetzen ist die Ergänzungsfläche so gehalten, dass aus-
schließlich der Bau von maximal zwei Wohngebäuden auf dem Flurstück 74/8 der 
Gemarkung Reichenbach ermöglicht wird. Der Planbereich soll ein aufgelockertes 
Erscheinungsbild haben.  
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Art und Maß der baulichen Nutzung lassen sich aus der Eigenart der näheren Um-
gebung ableiten. 
 
Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 

Eine Baugrenze wird nicht festgesetzt. Abzüglich der erforderlichen Abstands-
flächen zu den Nachbargrundstücken (Abstand 3,0 m) verbleibt eine Ergänzungs-
fläche von ca. 1.780 m2 für maximal 2 Eigenheime, was ein Baufeld im ländlichen 
Raum nicht erforderlich macht. 
 
Zur Reduzierung des Versiegelungsgrades ist eine wasserdurchlässige Gestaltung 
der Wege, Zufahrten und Stellflächen vorzusehen. 
 
Maßnahmen zur Entwicklung von Natur und Landschaft / Grünordnung 

Gemäß § 18 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. §§ 14 ff BNatSchG und § 9 SächsNatSchG stellen 
Vorhaben im Außenbereich einen Eingriff in Natur und Landschaft dar, welchen 
gemäß § 15 Abs. 2 BNatSchG im Falle seiner Zulässigkeit zu kompensieren ist. 
 
Auf der festgesetzten Grünfläche A1 entlang der nordöstlichen Grundstücksgrenze 
der Flurstücke 74/8 und 74/9 Gemarkung Reichenbach ist auf einer Fläche von ca. 
300 m2 eine geschlossene, freiwachsende Hecke auf einer Länge von ca. 60 Metern 
und einer Breite von ca. 5 Metern anzulegen. Je nach Art und Wuchs muss bei der 
Pflanzung der Hecke ein Abstand von ein bis zwei Metern zwischen den einzelnen 
Sträuchern gehalten werden. Es sind einheimische, standortgerechte Gehölzarten 
zu verwenden. Die Gehölze sind durch die Eigentümer der Grundstücke dauerhaft 
zu erhalten und bei Abgang durch Neupflanzungen entsprechender Art zu ersetzen. 
 
Anschließend an die Hecke sind auf dem Flurstück 74/9 der Gemarkung 
Reichenbach mindestens vier Obstbäume in einem Abstand von ca. ca. 8 x 8 m2 
anzupflanzen. Die Obstbäume sind im Frühjahr oder Herbst zu pflanzen. 
 
Die Maßnahmen kompensieren damit die durch die geplante Bebauung zu 
erwartenden unvermeidbaren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft in 
einen räumlichen Bezug zum Eingriffsort und stellen damit zwei geeignete 
Ausgleichsmaßnahmen für den dauerhaften Verlust der Funktionsverluste des 
Naturhaushaltes dar. Es wird eingeschätzt, dass die Beeinträchtigungen von Natur 
und Landschaft durch die Festsetzungen ausgeglichen werden. 
 
Insbesondere zur Einbindung des Vorhabens in das Orts- und Landschaftsbild sind 
die unbebauten Flächen gärtnerisch zu gestalten und zu bepflanzen. „Schotter-
gärten“ und Pflanzung von Thuja-, Bambus- und Kirschlorbeerpflanzen sind unzu-
lässig. 

7.6. Versorgung und Entsorgung 

Die gesetzlichen Bestimmungen des § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB sehen vor, dass im 
Bereich einer Ergänzungssatzung die Erschließung grundsätzlich gesichert sein 
muss. Das Ergänzungsgebiet ist an die öffentliche Erschließung angebunden bzw. 
nach den von den Zweckverbänden und den sonstigen Versorgern gültigen 
Bedingungen auf Kosten der Antragsteller noch anzubinden. 
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Trinkwasser 

Die Versorgung des o.g. Standortes mit Trinkwasser ist gemäß Schreiben des 
Regionalen Zweckverbades Wasserversorgung RZV durch Anschluss an die öffent-
liche Trinkwasserversorgung mittels Hausanschlussleitungen grundsätzlich möglich. 
 
Der RZV plant im Jahr 2022 die Erneuerung des Leitungsnetzes im Bereich des 
angedachten Erschließungsgebietes. Hierbei soll in das Flurstück 414/8 eine öffent-
liche Versorgungsleitung in PEHD 63 x 5,8 PF 100 RC verlegt werden. Von dieser 
Leitung aus soll das Flurstück 74/8 trinkwasserseitig mittels Hausanschluss-
leitungen erschlossen werden. Sollte der Anschluss aufgrund der örtlichen Ein-
ordnung der geplanten Gebäude und der erforderlichen Hauseinführung eine Länge 
von 20 m überschreiten, kann der RZV die Errichtung eines Wasserzählerschachtes 
fordern. Ein Anschluss an die Trinkwasserleitung im Bereich des Flurstücks 215/1 
ist aus technischen Gründen nicht möglich. 
 
Die zukünftigen Grundstückseigentümer müssen beim Regionalen Zweckverband 
Wasserversorgung RZV einen Antrag auf Anschluss an die öffentliche Trinkwasser-
versorgung stellen. 
 
Die Möglichkeit der Wasserversorgung des Flurstückes ist jedoch nur gegeben, 
wenn die Grundstückseigentümer gegenüber dem Verband den Nachweis 
erbringen, dass die zur trinkwasserseitigen Erschließung des Grundstückes not-
wendige Inanspruchnahme fremder Grundstücke durch ein Leitungsrecht dauerhaft 
gesichert ist. Die dauerhafte Sicherung der Leitungsrechte obliegt den zukünftigen 
Grundstückseigentümern. 
 
Die Erstellung des Anschlusses bzw. die Versorgung des Grundstückes mit 
Trinkwasser regelt sich entsprechend der Wasserversorgungssatzung (WVS) des 
Regionalen Zweckverbandes Wasserversorgung Bereich Lugau-Glauchau (RZV) in 
der jeweils gültigen Fassung. Den Aufwand für die erstmalige Herstellung des 
Anschlusses und die Herstellung weiterer, vorläufiger und vorübergehender 
Hausanschlüsse trägt der Anschlussnehmer auf der Grundlage der gültigen 
Einheitssätze der WVS in der jeweils gültigen Fassung. 
 
Löschwasserbereitstellung / Zugänglichkeit der Feuerwehr 

Die Gemeinde hat dafür Sorge zu tragen, dass eine den örtlichen Gegebenheiten 
entsprechende, ausreichende Löschwasserversorgung (Grundschutz) sichergestellt 
ist und hat dies zu bestätigen (vgl. § 6 SächsBRKG / § 14 SächsBO i. V. m. Pkt. 14 
VwVSächsBO). 
 
Laut DVGW Abb. W 405 beträgt die geforderte Löschwassermenge aus dem öffent-
lichen Trinkwassernetz 48 m3/h. Die geforderte Löschwassermenge von 48 m3/h 
kann aus dem öffentlichen Trinkwassernetz anteilig bereitgestellt werden. Die 
Parameter zur Löschwasserbereitstellung wurden im Löschbereich von 300 m um 
das mögliche Brandobjekt ermittelt. Für das aufgeführte Plangebiet kann eine 
Löschwassermenge von 35 m3/h aus dem öffentlichen Trinkwasserleitungsnetz 
bereitgestellt werden. Die Entnahme kann über den Unterflurhydranten im Bereich 
der Grumbacher Straße 5 erfolgen. 
 
Die angegebene Löschwassermenge bezieht sich auf den normalen, störungsfreien 
Versorgungszustand. Eine garantierte Rückhaltung der Menge in den Trinkwasser-
speichern ist nicht gewährleistet. Durch Änderung des Versorgungszustandes 
können sich Änderungen für die Löschwasserbereitstellung aus dem Trinkwasser-
netz ergeben. 
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Nach § 6 des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und 
Katastrophenschutz (SächsBRKG) ist die Gemeinde für den örtlichen Brandschutz 
und Sicherstellung der Löschwasserversorgung zuständig. Der Regionale Zweck-
verband Wasserversorgung Bereich Lugau-Glauchau (RZV) ist daher nicht zur 
Löschwasserbereitstellung verpflichtet. Die Bereitstellung erfolgt freiwillig im 
Rahmen der Möglichkeiten und unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung, Haftung, 
Garantie o.ä. und betrifft nur den Grundschutz. 
 
Da die geforderte Löschwassermenge aus dem öffentlichen Trinkwassernetz nur 
anteilig bereitgestellt werden kann, muss zur Gewährleistung der geforderten Lösch-
wassermenge zusätzlich ein Teich der Gemeinde Callenberg im Löschbereich 
genutzt werden. Gemäß Aussage der Gemeinde Callenberg kann der Teich der 
WAD auf dem Flurstück 217/68 Gemarkung Reichenbach als Feuerlöschteich 
genutzt werden. Eine Anfahrtsmöglichkeit ist gegeben. 
 
Die gesicherte Löschwasserversorgung gehört zur Erschließung des Grundstücks. 
Demnach muss diese spätestens bei Erteilung einer Baugenehmigung vorliegen. 
Geeignete Maßnahmen zur Sicherung sind im Rahmen der Planung und Ausge-
staltung vorzusehen. 
 
Gemäß Stellungnahme des Landratsamtes, Stabsstelle für Brandschutz, Rettungs-
dienst, Katastrophenschutz haben die Gestaltung der öffentlichen Verkehrsflächen 
sowie die Erschließung des Planungsgebiets hinsichtlich Fahrbahnbreite, Kurven-
radien, etc. so zu erfolgen, dass eine Zufahrt von Einsatzfahrzeuge (insbesondere 
Feuerwehr und Rettungsdienst) jederzeit ungehindert möglich ist. Dies betrifft 
beispielsweise Maßnahmen wie Neu- / Umbau von Straßen, Anlage von Verkehrs-
inseln und Parkflächen, Bepflanzungen und ähnliches. 
 
Die verkehrsseitige Erschließung des Grundstücks erfolgt über die öffentlich 
gewidmete Grumbacher Straße. Bei der weiteren Planung sind die folgenden 
Aspekte zu beachten. 

• Die straßenseitige Erschließung muss - wenn erforderlich – bezüglich der 
 Zufahrten und Zugänge für Einsatzfahrzeuge mindestens den Forderungen 
 der DIN 14090 entsprechen. Dies trifft insbesondere auf die als Feuerwehr-
 zufahrten vorgesehenen Verkehrswege vor allem auch mit Blick auf not-
 wendige Kurvenradien zu. 
• Bei der Durchführung von Baumaßnahmen ist eine jederzeitige Zufahrt, 
 speziell für Fahrzeuge der Feuerwehr / des Rettungsdienstes zu anliegenden 
 Grundstücken und zur Baustelle zu gewährleisten. 
 
Abwasser / Niederschlagswasser 

Das betroffenen Flurstück 74/8 der Gemarkung Reichenbach ist derzeit nicht an die 
ortsübliche öffentliche abwassertechnische Erschließung, die von der West-
sächsischen Abwasserentsorgungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH WAD 
betriebenen werden, angeschlossen. Die Anbindung des Ergänzungsgebiets an 
eine öffentliche Kanalisation ist nicht möglich, da keine öffentliche Kanalisation im 
Planumgriff der Ergänzungssatzung „Grumbacher Straße, Flurstück 74/8" vor-
handen ist und seitens der WAD GmbH auch nicht geplant ist. 
 
Es ist vorgesehen eine dezentrale Abwasserentsorgung zu errichten. Die Schmutz-
wasserbehandlung wird für das Grundstück über eine eigene grundstücksbezogene 
biologische Kleinkläranlage nach DIN 4261 (Teil 2 und 4) erfolgen. Die Errichtung 
einer vollbiologischen Kleinkläranlage ist nach dem Sächsischen Wassergesetz 
genehmigungsfrei, es bedarf jedoch für die Einleitung in ein Gewässer oder den 
Untergrund einer sogenannten „wasserrechtlichen Erlaubnis“ durch die untere 
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Wasserbehörde. Abstimmungen dazu haben bereits stattgefunden; ein Antrag wird 
parallel mit dem Satzungsverfahren vom Eigentümer des Grundstücks gestellt. 
 
Gemäß Erlass des SMUL vom 4. Oktober 2007 i. V. m. der Kleinkläranlagenver-
ordnung, rechtsbereinigt mit Stand vom 8. August 2013, ist bei Neuzulassung von 
Kleinkläranlagen als Dauerlösung sicherzustellen, dass die Anforderungen des § 57 
Abs. 1 WHG i. V. m. Anhang 1 der AbwS Teil C Abs. 1 und 4 eingehalten werden 
(Stand der Technik). Zur Erfüllung dieser Anforderungen sind grundsätzlich Klein-
kläranlagen mit biologischer Behandlung des Abwassers entsprechend DIN EN 
12566 oder vergleichbare Anlagen zu errichten. 
 
Unbelastetes Niederschlagswasser kann schadlos auf dem Grundstück breitflächig 
versickern. Diese Versickerung bedarf keiner gesonderten wasserrechtlichen 
Gestattung. Grundstücke Dritter dürfen durch die Versickerung des Niederschlag-
wassers nicht beeinträchtigt werden. Das auf den befestigten Flächen anfallende 
Niederschlagswasser sollte vorrangig zur Brauchwassernutzung verwendet werden. 
 
In Abstimmung mit den Eigentümern der Flurstücke 74/8 und 74/9 soll der Überlauf 
des geklärten Abwassers wie auch das Regenwasser (Rigolen-Versickerung) in den 
vorhandenen öffentlichen Regenwasserkanal in der Grumbacher Straße und 
anschließend in den Erlbach eingeleitet werden. Der Antrag einer wasserrechtlichen 
Erlaubnis wird zeitgleich mit dem vorliegenden Verfahren eingereicht.  
 
Wird das Niederschlagswasser gesammelt und gezielt in den Untergrund geleitet 
(Versickerung von Niederschlagswasser über Versickerungsanlagen wie Mulden, 
Rigolen oder Regenwasserzisternen), handelt es sich gemäß § 9 Abs.1 Nr. 4 
Wasserhaushaltsgesetz um einen wasserrechtlichen Benutzungstatbestand, für den 
die Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis durch die untere Wasserbehörde 
erforderlich ist. Des Weiteren ist bei einer Planung von Versickerungsanlagen der 
benötigte Abstand zwischen der Unterkante der Versickerungsanlage und dem 
höchsten mittleren Grundwasserstand von mindestens 1 m zu berücksichtigen. 
 
Bedingt durch die topographische Lage des Flurstücks weist die untere Wasser-
behörde auf die eventuelle Betroffenheit durch wild abfließendes Wasser hin. 
Gemäß § 37 Abs. 1 WHG darf der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers auf 
ein tiefer liegendes Grundstück nicht zum Nachteil eines höher liegenden Grund-
stücks behindert werden. Der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers darf 
weiterhin nicht zum Nachteil eines tiefer liegenden Grundstücks verstärkt oder auf 
andere Weise verändert werden. 
 
Stromversorgung 
Die Versorgung mit Strom ist gemäß Aussage der MITNETZ Strom gesichert, 
Anschlussmöglichkeiten sind gegeben. 
 
Im Vorhabenbereich befinden sich keine Anlagen der Netzregion Süd-Sachsen der 
Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom mbH (MITNETZ STROM, Schreiben vom 
13.08.2021). Angrenzend auf dem Flurstück 74/9 (Wohnhaus Grumbacher Straße 
Nr. 3) befinden sich Freileitungsanlagen. Beeinträchtigungen durch die geplanten 
Bauvorhaben auf dem Flurstück 74/8 sind nicht zu erwarten. 
 
Abfallentsorgung 

Eine grundstücksnahe Entsorgung des zukünftigen Wohnobjektes kann nicht 
erfolgen, da die Zufahrt zum Grundstück 74/8 an der Grumbacher Straße mit einem 
3-achsigen Müllfahrzeug nicht gefahrlos möglich ist. Die Abfallbehälter sind am 
Abholtag von den Grundstückseigentümern, wie bereits üblich (Haus Nr. 3), an die 
Grumbacher Straße Haus Nr. 5 zu transportieren. Das Amt für Abfallwirtschaft bittet 
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die Vorgehensweise der Abfallentsorgung in zukünftige Kaufverträge oder andere 
Notarunterlagen mit aufzunehmen. 
 
Telekommunikation 

Im Planbereich (Flurstück 74/8) befinden sich keine Telekommunikationslinien der 
Telekom. Zur Versorgung der neu zu errichtenden Gebäude mit Telekommuni-
kationsinfrastruktur durch die Telekom ist die Verlegung neuer Telekommunikations-
linien im Plangebiet und außerhalb des Plangebiets erforderlich. Für die Einrichtung 
des gewünschten Telekommunikationsanschlusses ist ein gesonderter Auftrag 
durch die künftigen Bauherren notwendig. 

8.  Belange des Umweltschutzes, Eingriffsregelung 

8.1. Umweltverhältnisse 

Für Satzungsverfahren nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB bei einem Geltungsbereich 
von ca. 2.380 m2 ist im Gegensatz zu den Bauleitplanungen keine Umweltprüfung 
gemäß § 2 Abs. 4 BauGB erforderlich. Ebenso ergibt sich aus der geplanten 
Wohnbebauung keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP- Pflicht). Jedoch ist nach § 34 Abs. 5 Nr. 3 BauGB Voraussetzung für die 
Aufstellung der Satzung, dass keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der 
Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 BauGB bestehen. 
 
Nutzungs- und Biotopstrukturen 

Das Plangebiet wird als Grünland intensiv genutzt, teilweise auch beweidet. Vier 
Koniferen befinden sich an der Grenze zum Flurstück 74/9. Das intensiv genutzte 
Grünland hat gemäß Tabelle 3 der Handlungsempfehlung zur Bewertung und 
Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat Sachsen einen nachrangigen Biotopwert. 
Das Gesamtgrundstück wird somit dem Biotoptyp „mesophiles Grünland“ (CIR Code 
41 300) mit nachrangiger Bedeutung für den Biotop- und Artenschutz mit einem 
Biotopwert von 10 zugeordnet.  
 
Durch die geplante Überbauung geht potenzieller Lebensraum verloren und die 
nicht überbauten Flächen werden durch die Bautätigkeit beeinträchtigt. Nach 
Abschluss der Bauarbeiten können die meisten unbebauten Flächen jedoch 
gärtnerisch gestaltet und genutzt werden. Soweit möglich, sollte es Ziel sein die 
Bäume zu erhalten. In Abstimmung mit dem privaten Grundstückseigentümer ist es 
geplant auf einer Teilfläche des Flurstückes Nr. 74/9, an der nördlichen Grund-
stücksgrenze auf einer Fläche von ca. 200 m2 eine artenreiche, extensiv genutzte 
Wiese zu entwickeln und eine Reihe Obstbäume zu pflanzen. Durch diese Maß-
nahme kann eine Kompensation gemäß BNatSchG erreicht werden. 
 
Geologie, Boden 

Die geologischen Verhältnisse prägen die Bodenbildung maßgeblich. Im Vorhaben-
gebiet stehen unter geringmächtigen Bodenbildungen im südöstlichen Bereich 
oberflächennah geringmächtige pleistozäne Bildungen an. Dabei handelt es sich um 
Löß, Lößlehm und Lößderivate, welche solifluidal umgelagert sein können. Im 
übrigen Bereich sowie im Liegenden der quartären Bildungen stehen hydro-
silikatische Zersatzmassen, vorwiegend von Serpentinit an. Diese werden im 
Liegenden von Serpentiniten abgelöst. Die beschriebenen Festgesteine sind im 
oberflächennahen Bereich zersetzt bzw. unterschiedlich stark verwittert. Dem 
Festgesteinszersatz sind Lockergesteinseigenschaften zuzuordnen (Stellungnahme 
des LfULG zum Entwurf). 
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Die Bodenverhältnisse im Bereich des geplanten Wohnstandortes werden über-
wiegend durch sehr geringmächtige Böden (Ah/C-Böden: Ranker und Regosol u.a.) 
bestimmt (Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, 
Bodenkarte 1:50.000). Der Oberboden wird meist nicht mächtiger als 40 cm. Diese 
schwach entwickelten Böden besitzen im Bereich des geplanten Vorhabens gemäß 
Bodenfunktionskarte eine sehr hohe natürliche Bodenfruchtbarkeit. Im Regionalplan 
Chemnitz / Erzgebirge ist die Fläche nicht als Vorbehaltsgebiet ausgewiesen. 
 
Unter Filter- und Puffer für Schadstoffe wird die Fähigkeit des Bodens verstanden, 
gelöste oder suspendierte Stoffe von ihrem Transportmittel zu trennen. Die 
Fähigkeit kann aus mechanischen oder physikalisch-chemischen Filtereigen-
schaften abgeleitet werden. Die Fläche ist durch Böden mit einem mittleren Filter- 
und Puffervermögen mit einer mittleren Bindung für Schadstoffe gekennzeichnet. 
Das Wasserspeichervermögen ist sehr hoch einzustufen (Auswertekarten Boden-
schutz, LfULG). 
 
Die untere Abfall-, Altlasten- und Bodenschutzbehörde weist darauf hin, dass 
gemäß des amtlichen Kartenmaterials (KLR-Karte nach DIN 1 9708) auf dem 
betreffenden Flurstück aufgrund des Reliefs Erosionsgefahr durch Wasser besteht. 
 
Die Schutzwürdigkeit eines Bodens hinsichtlich seiner biotischen Lebensraum-
funktion wird anhand der Kriterien Seltenheit, Natürlichkeit, Wasserhaushalt und 
Trophiezustand bemessen. Hoch bedeutend als Lebensraum für Bodenorganismen 
und als Standort für natürliche Vegetation werden daher lediglich Böden mit 
besonderen Standortfaktoren bewertet, die den Geltungsbereich nicht tangieren. 
 
Mit der geplanten Bebauung und der damit einhergehenden Versiegelung wird das 
Schutzgut Boden beeinträchtigt, da im Bereich versiegelter Flächen sämtliche 
Bodenfunktionen (z.B. Puffer- und Filterfunktion, Lebensraumfunktion) vollständig 
verloren gehen. Aufgrund der geringen Flächenversiegelung einer aktuell intensiv 
genutzten Grünlandfläche, kann die Beeinträchtigung des Bodens als gering einge-
schätzt werden. 
 
Oberflächenwasser, Grundwasser 

Hydrogeologisch gehört der Geltungsbereich dem hydrogeologischen Teilraum 
„Sächsisches Granulit-Massiv“ an. Das Festgestein stellt einen Kluftgrundwasser-
leiter dar. Hier zirkuliert Grundwasser auf hydraulisch wirksamen Trennflächen von 
Klüften und Störungen. 
 
Oberflächengewässer befinden sich nicht im Geltungsbereich. Daher sind hier keine 
direkten Beeinträchtigungen zu erwarten. Infolge der Versiegelung von bisher unver-
dichteten Flächen bzw. durch die Verdichtung in der Bauphase kommt es zur 
Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate (Reduzierung des Wasseraufnahme-
vermögens). Aufgrund der geringen Größe des Vorhabens und der geringen Neu-
versiegelung ist der Eingriff für das Schutzgut Wasser unerheblich. 
 
Klima 

Nach Angaben des deutschen Wetterdienstes, Wetteramt Dresden, beträgt die 
langjährige, mittlere Jahressumme der Niederschläge im Plangebiet 640 - 780 (800) 
mm/Jahr, was in etwa dem Landesdurchschnitt entspricht. Das langjährige mittlere 
Jahresmittel der Lufttemperatur für die Höhenstufe 300 m beläuft sich auf 8,1 ° 
Celsius. Bei winterlichen Hochdrucklagen bilden sich in den Tallagen des 
Gemeindegebietes gelegentlich Kaltluftseen mit dichtem Nebel, wobei dann die 
Gefahr von Inversionen besteht. Die Hauptwindrichtung ist Südwest bis West 
(Flächennutzungsplan der Gemeinde Callenberg).  
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Für den weiteren Planungsraum sind die angrenzenden landwirtschaftlichen Nutz-
flächen als Kaltluftentstehungsgebiete mit Siedlungsbezug zu nennen. Kaltluft bildet 
sich über gehölzfreien Flächen mit niedriger Vegetation, z .B. Wiesen oder Felder, 
wo der Boden in wolkenfreien „Strahlungsnächten“ die tagsüber gespeicherte 
Wärme nachts ungehindert in die Atmosphäre abstrahlen kann. Gehölzstrukturen im 
Umfeld des Planungsgebietes besitzen klimatisch verbessernde Funktionen im 
Siedlungsbereich. 
 
In Bezug auf das Schutzgut Klima/ Luft sind aufgrund der im Umfeld vorhandenen 
Grünflächen und der gut durchgrünten Siedlungsflächen mit der Realisierung der 
Planung keine erheblichen negativen Auswirkungen zu erwarten. 
 
Immissionsschutz 

Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind gemäß § 50 Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BlmSchG) die für eine bestimmte Nutzung vorge-
sehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirk-
ungen und von schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nr. 5 der Richtlinie 
96/82/EG in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf die aus-
schließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf 
sonstige schutzbedürftige Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, 
wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des 
Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und 
öffentlich genutzte Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden. 
 
Die vorhandene Situation lässt keine Verschärfung bestehender Nutzungs-
konflikte erkennen. Der Planung stehen immissionsschutzrechtliche Belange 
nicht entgegen. Die gemäß dem vorliegenden Entwurf der Ergänzungssatzung 
auf der Ergänzungsfläche vorgesehene Wohnbebauung ist mit der benach-
barten bestehenden Bebauung grundsätzlich verträglich. 
 
Landschaftsbild / landschaftsbezogene Erholung 

Die Umgebung von Reichenbach sowie die Gemeinde selbst sind vom regional-
typischen Charakter des Mulde-Lösshügellandes geprägt. Die Landschaft ist 
geprägt durch flachwellige bis hügelige Hochflächen, die nur ein geringes Relief 
aufweisen. Die Plateaugebiete liegen überwiegend auf 280 bis 380 m Höhe und 
haben im Rabensteiner Höhenzug mit dem Totenstein (483 m ü. NN) ihre höchste 
Erhebung. Sie werden getrennt durch 50 bis 80 m und teilweise sogar bis 120 m 
tiefe Kerbtäler, die durch die vom Erzgebirge herunterkommenden Flüsse einge-
schnitten wurden. 
 
Da sich die Fläche der Ergänzungssatzung in Privatbesitz befindet ist sie für die 
landschaftsbezogene Erholung ohne Bedeutung. 

8.2. Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von Eingriffen  

Der Verursacher eines Eingriffs ist gemäß § 15 Abs. 1 BNatSchG verpflichtet, ver-
meidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Beein-
trächtigungen sind vermeidbar, wenn zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff 
verfolgten Zweck am gleichen Ort ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen von 
Natur und Landschaft zu erreichen, gegeben sind. 
 
Folgende Vermeidungsmaßnahmen sind zu berücksichtigen: 

• weitestgehend Erhalt der Gehölzstrukturen, Anpflanzung von Obstbäumen - 
Ausgleichsmaßnahme, 
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• sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden und eine 
Sicherung der natürlichen Bodenfunktionen (siehe § 1a (2) BauGB i.V. § 1 
BBodSchG und  
§ 7 SächsKrWBodSchG), 

• Festsetzung wasserdurchlässiger Wege und Zufahrten, 
• Einhalten einschlägiger gesetzlicher Vorschriften zum Bodenschutz während 

der Bauzeit (insbesondere Bundesbodenschutzgesetz BBodSchG, Bundes-
bodenschutz- und Altlastenverordnung BBodSchV, DIN 18 915 sowie 19 731), 

• Rückhaltung und Versickerung des Oberflächenwassers auf dem Grundstück, 
• allgemeine Sorgfaltspflicht gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 WHG: jede Person ist ver-

pflichtet, bei Maßnahmen, mit denen Einwirkungen auf ein Gewässer (Grund-
wasser) verbunden sein können, die nach Umständen erforderliche Sorgfalt 
anzuwenden, um eine nachteilige Veränderung der Gewässereigenschaften 
zu vermeiden. 

• Baustelleneinrichtung und Lagerflächen sind außerhalb ökologisch 
bedeutender Bereiche anzulegen. Die in Anspruch genommenen Flächen 
werden nach Beendigung der Bauarbeiten rekultiviert, d. h. in den 
ursprünglichen Zustand zurückgeführt.  

8.3. Ermittlung des Kompensationsbedarfs 

Das Vorhaben zur Ergänzung der Wohnbebauung an der Grumbacher Straße ver-
ursacht einen nachhaltig wirksamen Eingriff in Naturhaushalt und Landschaftsbild. 
Dieser Eingriff ist unter Berücksichtigung von § 9 Abs. 2 SächsNatSchG i.V. m. § 14 
und 15 BNatSchG zu kompensieren. Im Folgenden werden die zu erwartenden 
Eingriffe in Natur und Landschaft bewertet und der erforderliche Ausgleichsbedarf 
dargestellt. 
 
Auf Grundlage des beschriebenen Umweltzustandes werden in Orientierung an die 
“Handlungsempfehlungen zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Frei-
staat Sachsen” zur Anwendung der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung in der 
Bauleitplanung die zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft bewertet und 
der erforderliche Ausgleichsbedarf ermittelt. Es ist der derzeitige Zustand (Ist-
Zustand) dem geplanten zukünftigen Zustand (Soll-Zustand) von Natur und 
Landschaft hinsichtlich der vermuteten Flächenversiegelung gegenüberzustellen. 
 
Erfassung und Bewertung des Ausgangszustandes: 

Die Erfassung und Bewertung des Naturhaushaltes erfolgt auf der Grundlage der 
Biotoptypenkartierung. Es werden die Kartiereinheiten des CIR-Schlüssels zur ein-
deutigen Codierung herangezogen. Die Biotoptypen werden anhand der Kriterien 
Natürlichkeit, Seltenheit / Gefährdung und zeitliche Wiederherstellbarkeit nach ihrer 
Bedeutung klassifiziert. Entsprechend der Bedeutungsklassen der 5-stufigen Skala 
wird den Biotoptypen ein Biotopwert / Ausgangswert zugeordnet, der maximal 30 
Wertstufen erreichen kann.  
 
Bei den Biotoptypen im geplanten Baufeld der Ergänzungssatzung handelt es sich 
um ein intensiv genutztes mesophiles Grünland mit nachrangiger Bedeutung für den 
Arten- und Biotopschutz (Ausgangswert AW = 10).  

• intensiv genutztes mesophiles Grünland (CIR 41 300) 
 Biotopwert: 10, nachrangige Bedeutung für den Biotop- und Artenschutz 
 
Ermittlung und Bewertung von Beeinträchtigungen: 

Die Versiegelung der bisher unbebauten Fläche durch den Bau von ein bis zwei 
Wohnhäusern zzgl. Terrasse, Zuwegungen, Stellplätze führt zu einem dauerhaften 
Verlust der natürlichen Bodenfunktion und damit zu Beeinträchtigungen der 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, insbesondere im Hinblick auf die Speicher- 



Ergänzungssatzung 
„Grumbacher Straße, Flurstück 74/8“ 

__________________________________________________________________________________ 
Sachsen Consult Zwickau März 2022  Seite 30 

und Regelungsfunktion des Bodens. Dies bewirkt auch eine Verringerung der 
Grundwasserneubildung und eine Erhöhung des Oberflächenabflusses. 
 
Der biotopbezogene Ausgleich wird der ausgleichbaren Wertminderung gegenüber-
gestellt und bilanziert. Aus Sicht des Biotopwertes stellt der Eingriff in Natur und 
Landschaft eine Wertminderung von – 0,69 WE dar.  
 
Ausgleichsmaßnahmen nach § 1a BauGB 

Die zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft notwendigen Maß-
nahmen sollten wenn möglich immer in einem räumlichen - funktionalen 
Zusammenhang mit dem verursachten Eingriff stehen. Zur Erzielung des erforder-
lichen Kompensationsbedarfs wird eine Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft auf den Flurstücken 
74/8 und 74/9 Gemarkung Reichenbach bereitgestellt und als geeignete Ausgleichs-
maßnahme festgesetzt. 
 
Die vorgesehenen Maßnahmen sind im Zuge der Realisierung des Baugebietes 
umzusetzen und zu entwickeln. Der Vollzug wird durch einen städtebaulichen 
Vertrag zwischen der Gemeinde Callenberg und dem Eigentümer gesichert. 
 
A1: Anpflanzung einer freiwachsenden Hecke 

Auf der festgesetzten Grünfläche entlang der nordöstlichen Grundstücksgrenze der 
Flurstücke 74/8 und 74/9 Gemarkung Reichenbach ist auf einer Fläche von ca.  
300 m2 eine geschlossene, freiwachsende Hecke auf einer Länge von ca. 60 Metern 
und einer Breite von ca. 5 Metern anzulegen. Je nach Art und Wuchs muss bei der 
Pflanzung der Hecke ein Abstand von ein bis zwei Metern zwischen den einzelnen 
Sträuchern gehalten werden. Es sind einheimische, standortgerechte Gehölzarten 
zu verwenden. Die Gehölze sind durch die Eigentümer der Grundstücke dauerhaft 
zu erhalten und bei Abgang durch Neupflanzungen entsprechender Art zu ersetzen 
 
Folgende Arten werden für die Heckenpflanzung empfohlen: 

Amelanchier ovalis    Gewöhnliche Felsenbirne 
Cornus mas     Kornelkirsche 
Cornus sanguineum    Roter Hartriegel 
Corylus avellana    Haselnuss 
Crataegus monogyna   eingriffliger Weißdorn 
Crataegus laevigata    zweigriffliger Weißdorn 
Ligustrum vulgare    Gemeiner Liguster 
Lonicera caerulea    Blaue Heckenkirsche 
Lonicera xylosteum    Gemeine Heckenkirsche 
Malus sylvestris    Wildapfel 
Pyrus pyraster    Wildbirne 
Prunus spinosa    Schlehe 
Rhamnus cathartica    Kreuzdorn 
Ribes nigrum    Schwarze Johannisbeere 
Rosa canina     Hundsrose 
Rosa glauca     Hechtrose 
Rubus idaeus    Gemeine Himbeere 
Sambucus nigra    Schwarzer Holunder 
Viburnum opulus     Gewöhnlicher Schneeball 
 
Eine Anpflanzung mit Thuja-, Bambus- oder Kirschloorbeerpflanzen ist nicht 
zulässig. 
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Mit der Festsetzung der Heckenanpflanzung kann das verfolgte Ziel der örtlichen 
Landschaftsplanung, der Eingrünung des Satzungsgebietes und eine natürliche 
Abgrenzung in den freien Landschaftsraum erreicht werden.  
 
A2 Anpflanzung einer Obstbaumgruppe 

Auf dieser festgesetzten Ausgleichsfläche (Teil-Flurstück 74/9) sind im Frühjahr 
oder Herbst vier Obstbäumen zu pflanzen. Es wird die Verwendung von gebiets-
eigenen Gehölze empfohlen. Durch gleiche Abstände und regelmäßige Anordnung 
wird die Bewirtschaftung des Unterwuchses, vor allem die Mahd, vereinfacht. Die 
Obstbäume sind im Frühjahr oder Herbst in einem Abstand von ca. 8 x 8 m2 zu 
pflanzen.  
 
Folgende alte Obstsorten, die sich für den Anbau eignen sind: 

Apfelsorten:      Birnensorten: 

Auralia      Gute Graue 
Boikenapfel      Gute Luise 
Harberts Renette     Petersbirne 
Jakob Fischer     Phillipsbirne 
Kaiser Wilhelm     Prinzessin Marianne 
Nordhausen 
Rote Sternrenette 
Schöner aus Herrnhut 
 
Kirschsorten:     Pflaumensorten: 

Büttners Rote Knorpel    Hauszwetschge 
Dönissens Gelbe Knorpel    Große Grüne Reneklode 
Große Schwarze Knorpelkirsche   Ontariopflaume 
Hedelfinger Riesenkirsche    Zarpflaume 
 
Obstbäume müssen bei Neupflanzungen mindestens einen Abstand von 2 m im 
Innenbereich und 1 m im Außenbereich von der Grundstücksgrenze haben (Sächs. 
Nachbarschaftsgesetz). 
 
Durch die Anpflanzung einer freiwachsenden Hecke sowie von vier Obstbäumen 
wird der Ausgangszustand der Fläche signifikant verbessert. 

 Erhaltung der Kulturlandschaft, ästhetische Funktion 

 Erhaltung der Biodiversität, Aufwertung der Lebensraumfunktion 

 der ergänzenden Biotopvernetzung 

 der Strukturanreicherung am Ortsrand 

 der optischen Aufwertung des Landschaftsbildes im Umfeld der Wohnbe-
bauung 

 einer Aufwertung der Filter-/ Puffer, Regler und Speicherfunktion des Bodens 

 der Neuschaffung von Lebensräumen für Pflanzen und Tiere. 
 
 
Der Gemeinde Callenberg stehen keine geeigneten Flächen für Entsiegelungs- und 
Abrissmaßnahmen zur Verfügung. 
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Tabelle 3: Ausgangswert und Wertminderung der Biotoptypen 
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Tabelle 4: Wertminderung und biotopbezogener Ausgleich 
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9.  Artenschutz 

Rechtsgrundlagen 

Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) regelt insbesondere durch § 44 in Ver-
bindung mit der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) den besonderen Arten-
schutz. Es setzt gleichzeitig die sich aus Art. 12 der FFH-Richtlinie (Flora-Fauna-
Habitat-Richtlinie, Richtlinie 92/43/EWG) und Artikel 5 der Vogelschutz-Richtlinie 
(Vogelschutz-RL, Richtlinie 79/409/EWG) ergebenden Verpflichtungen der Bundes-
republik Deutschland innerhalb der Europäischen Union um. Gemäß § 44 
BNatSchG, Absatz 1 ist insbesondere verboten: 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 
fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

2. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten und der europäischen 
Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- 
und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, 
wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population 
einer Art verschlechtert. 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders 
geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 
zerstören. 

Es ist zu prüfen, inwieweit das Vorhaben der Ergänzungssatzung „Grumbacher 
Straße, Flurstück 74/8“ diese Zugriffsverbote insbesondere bezüglich streng 
geschützter Arten verletzen kann. 
 
Vorkommen relevanter Arten im Umfeld des Geltungsbereiches 

Die Artdatenabfrage in der zentralen Artdatenbank des Landratsamtes ergab keine 
Datensätze zu Vorkommen besonders geschützter Arten oder von Rote Liste-Arten 
im Geltungsbereich. Für den Standort sind in der Datenbank keine Artdaten 
gespeichert (Schreiben Landratsamt Zwickau untere Naturschutzbehörde vom 
30.08.2021). 
 
Gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG liegen Verbotsverletzungen nicht vor, soweit die öko-
logische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Der Bau von 
nur einem oder zwei Wohngebäude führen zu keiner signifikanten Änderung der 
Landschaftskulisse, so dass auch keine Beeinträchtigung von geschützten Arten im 
Umfeld des Planungsgebietes zu erwarten ist. 
 
Der Geltungsbereich ist aufgrund seiner vorhandenen Biotopstrukturen und der 
intensiven Nutzung als Grünland als nachrangig für den Biotop-und Artenschutz zu 
bezeichnen. Es ist daher lediglich mit Arten zu rechnen, die in Sachsen weit 
verbreitet sind und nicht auf einen speziellen Standort angewiesen sind und somit 
ausweichen können. Es ist davon auszugehen, dass die ökologische Funktion im 
räumlichen Zusammenhang der umgebenden Nutzflächen weiterhin erfüllt wird. 
 
Vermeidung 

Zur Vermeidung von Verletzungen artenschutzrechtlicher Verbote hat die Baufeld-
freimachung zwischen dem 01. Oktober und dem 28. Februar zu erfolgen. Auch 
spätere intensive und stark in Gehölze eingreifende Pflegeschnitte oder nicht 
vermeidbare Baumfällungen sind auf diesen Zeitraum zu beschränken. 
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Fazit 

Nach aktuellem Kenntnisstand verletzt die Satzung unter Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahme keine artenschutzrechtlichen Verbote. Es ist davon 
auszugehen, dass die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang der 
umgebenden Nutzflächen weiterhin erfüllt wird. Es ergibt sich keine Notwendigkeit 
zur Vorlage eines gesonderten Artenschutzfachbeitrages. 

10.  Hinweise zum Bauvorhaben 

Abfall 

Der Landkreis betreibt als öffentlicher - rechtlicher Entsorgungsträger die Abfall-
entsorgung als öffentliche Einrichtung und ist öffentlich - rechtlich tätig. Die 
Abfallentsorgung des Landkreises Zwickau umfasst gemäß §4 Abfallwirtschafts-
satzung (AWS 2019) Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Hausmüll 
und hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen sowie das Einsammeln und die 
Beförderung von überlassungspflichtigem Hausmüll und hausmüllähnlichen 
Gewerbeabfällen. Der Landkreis beauftragt Dritte mit der Erfüllung seiner Pflichten 
zur Abfallentsorgung. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass jedes Grundstück auch künftig an die öffentlich-
rechtliche Abfallentsorgung anzuschließen ist. Aller anfallender Hausmüll / haus-
müllähnlicher Gewerbeabfall ist dem öffentlich - rechtlichen Entsorgungsträger (örE) 
gemäß gültigem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) sowie der gültigen Abfallwirt-
schaftssatzung des Landkreises Zwickau zu überlassen. 
 
Die Leerung aller Abfallbehälter (Restabfall-, Bioabfall-, Blaue und Gelbe Tonne) 
muss an der jeweiligen Grundstücksgrenze (auf dem Gehweg oder am Straßen-
rand) gewährleistet sein. Hierbei dürfen keine Fußgänger oder Fahrzeuge gefährdet 
oder behindert werden. Stellplätze für Abfallbehälter sind bedarfsgerecht auf den 
Grundstücken vorzusehen. Die Bereitstellung im öffentlichen Verkehrsraum ist aus-
schließlich am Abholtag gestattet. 
 
Bodenschutz, Baugrund, Geogefahren, Geodaten 

Erforderliche Geländeregulierungen sind aus Gründen des Bodenschutzes auf das 
notwendige Minimum zu beschränken. Gemäß § 202 BauGB gebührt dem Mutter-
boden besonderer Schutz. Er ist vor Baubeginn gesondert zu lagern und nach Bau-
abschluss dem Gebiet wieder sinnvoll zuzuführen. 
 
Im Vorfeld von Baumaßnahmen im Plangebiet sollten orts- und vorhabenkonkrete 
Baugrunduntersuchungen nach DIN EN 1997 und DIN 4020 durchgeführt werden. 
Der geotechnische Bericht dazu sollte u. a. Aussagen zur Baugrundschichtung, zu 
den Grundwasserverhältnissen sowie die Ausweisung von Homogenbereichen 
(einschließlich Eigenschaften und Kennwerten) hinsichtlich der gewählten 
Bauverfahrensweisen  (z.B. Erdarbeiten) enthalten. Zudem sollten die geplanten 
Maßnahmen nach DIN EN 1997 einer geotechnischen Kategorie zugeordnet 
werden, die den notwendigen Umfang an Erkundungsmaßnahmen und an zu 
erbringenden Nachweisen eingrenzt. Falls sich bautechnische Vorgaben ändern 
oder auch die angetroffenen geologischen Verhältnisse von den erkundeten 
abweichen, sollte eine Überprüfung und ggf. Anpassung der jeweiligen Baugrund-
untersuchung erfolgen. Bei der Herstellung von Verkehrswegen nach RStO 12 ist 
das Plangebiet der Frosteinwirkungszone III zuzuordnen.  
 
Für die Planung von Hochbaumaßnahmen ist die Lage des Plangebietes in der 
Erdbebenzone 1 mit der geologischen Untergrundklasse R zu berücksichtigen. Das 
LfULG verweist auf die DIN 4149 und die DIN EN 1998 (Eurocode 8).  
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Geologische Informationen in Form von Schichtenverzeichnissen von Bodenauf-
schlüssen können bei Interesse unter der URL www.geologie.sachsen.de 
recherchiert, und sofern geeignet, in Baugrunduntersuchungen integriert werden.  
In Auswertung des Geodatenarchivs des LfULG liegen im weiteren Umfeld des 
Plangebietes Bodenaufschlüsse vor. Weitere, z. T. interaktive Geodaten, wie 
geologische, geophysikalische, ingenieurgeologische, hydrogeologische und roh-
stoffgeologische Karten stehen Ihnen ebenfalls unter www.geologie.sachsen.de 
sowie im Geoportal Sachsenatlas unter www.geoportal.sachsen.de zur Verfügung. 
 
Geologische Untersuchungen (wie z. B. Erkundungsbohrungen) sowie die dazu 
gehörigen Nachweisdaten sind spätestens zwei Wochen vor Beginn dem LfULG als 
zuständige Behörde in Sachsen anzuzeigen (§ 8 GeolDG). Spätestens drei Monate 
nach dem Abschluss der geologischen Untersuchung sind die dabei gewonnenen 
Fachdaten (Messdaten, Bohrprofile, Laboranalysen, Pumpversuche etc.) und 
spätestens sechs Monate nach dem Abschluss der geologischen Untersuchung sind 
die Bewertungsdaten (Einschätzungen, Schlussfolgerungen, Gutachten) an die zu-
ständige Behörde in Sachsen (LfULG) zu übermitteln (§ 9, 10 GeolDG). 
 
Zusätzlich zu den genannten Pflichten aus dem GeolDG bleiben die Regelungen 
des § 15 des Sächsischen Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetzes 
(SächsKrWBodSchG) zur Übergabe von Ergebnisberichten aus Erkundungen mit 
geowissenschaftlichem Belang (Erkundungsbohrungen, Baugrundgutachten, hydro-
geologische Untersuchungen o. ä.) durch Behörden des Freistaates Sachsen, der 
Landkreise, Kreisfreien Städte und Gemeinden sowie sonstigen juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts an das LfULG unberührt. 
 
Sollten im Zuge der Bebauung der Grundstücke Anlagen zur örtlichen Ver-
sickerung von Niederschlagswasser vorgesehen sein, wird auf das Regelwerk 
Arbeitsblatt DWA-A 138 verwiesen. Die Versickerungsfähigkeit des Unter-
grundes sollte standortkonkret durch geeignete Sickertests auf der Grundlage 
des Arbeitsblattes DWA-A 138 nachgewiesen werden. Sofern hydrogeologische 
Untersuchungen durchgeführt werden, sollten diese vorzugsweise in die Bau-
grunduntersuchung integriert werden. 
 
Bei der Versickerung von Oberflächenwasser über die Bodenzone (wasser-
durchlässige Beläge, teilversiegelte - wasserdurchlässige Flächen) ist sicherzu-
stellen, dass eine schadlose Versickerung erfolgt bzw. Vernässungserschein-
ungen und / oder Bodenerosionen auf den betroffenen Flächen bzw. eine Beein-
trächtigung Dritter auszuschließen sind. 
 
Hinsichtlich der Bodenbeschaffenheit sind derzeit keine Gründe oder Bedenken 
gegen eine Bebauung bekannt. Eintragungen in die Verdachtsdatei SALKA des 
Landratsamtes sind für den Einbeziehungsbereich nicht vorhanden. Trotzdem 
können bisher unbekannte Altlasten nicht ausgeschlossen werden. Es wird deshalb 
insbesondere auf die Meldepflicht bereits im Verdachtsfall hingewiesen. 
 
Altlasten 

Laut Sächsischem Altlastenkataster mit vorliegendem Datenbestand vom 25.Januar 
2022 ist das Flurstück 74/8 der Gemarkung Reichenbach nicht als Altlasten-
verdachtsfläche erfasst. Werden im Rahmen der zukünftigen Bauarbeiten 
schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten im Sinne des (BBodSchG) bekannt 
(z. B. Deponat, organoleptische Auffälligkeiten) sind diese gemäß § 13 Abs. 3 
SächsKrWBodSchG unverzüglich dem Landratsamt Zwickau, Umweltamt, SG 
Abfall. Altlasten Bodenschutz zur Festlegung der weitern Verfahrensweise 
anzuzeigen.  
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Bergbau, Hohlraumgebiete 

Da das Bauvorhaben in einem alten Bergbaugebiet liegt, ist das Vorhandensein 
nichtrisskundiger Grubenbaue in Tagesoberflächennähe nicht auszuschließen. Es 
wird empfohlen, alle Baugruben von einem Fachkundigen (Ingenieur-Geologe, Bau-
grundingenieur) auf das Vorhandensein alten Bergbaus überprüfen zu lassen. Über 
eventuell angetroffene Spuren alten Bergbaus ist gemäß § 5 der Polizeiverordnung 
des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr von 
Gefahren aus unterirdischen Hohlräumen sowie Halden und Restlöchern (Sächsi-
sche Hohlraumverordnung - SächsHohlrVO) vom 20. Februar 2012 (SächsGVBI.  
S. 191) das Sächsische Oberbergamt in Kenntnis zu setzen. 
 
Natürliche Radioaktivität 

Gegenwärtig Iiegen keine Anhaltspunkte über radiologisch relevante Hinterlassen-
schaften für dieses Plangebiet vor.  
 
Das Strahlenschutzgesetz (§§ 121 - 132 StrlSchG) und die novellierte Strahlen-
schutzverordnung (§§ 153 - 158 StrlSchV) regeln die Anforderungen an den Schutz 
vor Radon. Dabei wurde ein Referenzwert von 300 Bq/m3 (Becquerel pro Kubik-
meter Luft) für die über das Jahr gemittelte Radon-222-Aktivitätskonzentration in der 
Luft in Aufenthaltsräumen und an Arbeitsplätzen in Innenräumen festgeschrieben. 
 
Wer ein Gebäude mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen errichtet, hat grund-
sätzlich geeignete Maßnahmen zu treffen, um den Zutritt von Radon aus dem 
Baugrund zu verhindern oder erheblich zu erschweren. Diese Pflicht gilt als erfüllt, 
wenn die nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik erforderlichen 
Maßnahmen zum Feuchteschutz eingehalten werden. Wer im Rahmen baulicher 
Veränderung eines Gebäudes mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen Maß-
nahmen durchführt, die zu einer erheblichen Verminderung der Luftwechselrate 
führen, soll die Durchführung von Maßnahmen zum Schutz vor Radon in Betracht 
ziehen, soweit diese Maßnahmen erforderlich und zumutbar sind. 
 
Mit Inkrafttreten am 31.12.2020 wurden per Allgemeinverfügung Gebiete nach § 121 
Abs. 1 Satz 1 Strahlenschutzgesetz festgelegt. Für diese sogenannten Radonvor-
sorgegebiete wird erwartet, dass die über das Jahr gemittelte Radon-222- 
Aktivitätskonzentration in der Luft in einer beträchtlichen Zahl von Gebäuden mit 
Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen den Referenzwert von 300 Bq/m3 über-
schreitet. In diesen Gebieten gelten neue Anforderungen für den Bau von 
Gebäuden. Diese müssen so geplant und gebaut werden, dass das Eindringen von 
Radon aus dem Boden in Gebäude verhindert oder erheblich erschwert wird. 
 
Katastrophenschutz 

Sollten bei der Bauausführung Kampfmittel und kampfmittelähnliche Gegen-
stände gefunden werden, so ist gemäß der Polizeiverordnung des Sächsischen 
Staatsministeriums des Innern zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel 
(Kampfmittelverordnung) vom 31.03.2009 sofort die nächstgelegene Ortspolizei 
bzw. Polizeidienststelle zu informieren. 
 
Kosten 

Eventuell anfallende Kosten für die Ergänzung / Erweiterung bzw. Umbau 
betroffener Erschließungsanlagen sowie für evtl. notwendige Ausgleichsmaß-
nahmen werden vom Grundstückseigentümer getragen. 
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11.  Hinweise zum Verfahren 

Bei der Aufstellung der Ergänzungssatzung nach Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 sind die Vor-
schriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 13 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 2 und 3 sowie Satz 2 entsprechend anzuwenden (vereinfachtes Verfahren). Die 
Bekanntmachung der Satzung erfolgt, wie auch bei der Klarstellungssatzung, in 
entsprechender Anwendung des § 10 Abs. 3 BauGB. Danach ist der Beschluss über 
die Satzung ortsüblich bekannt zu machen. Mit der Bekanntmachung tritt die 
Satzung in Kraft. 
 
Der Gemeinde Callenberg hat am 28.09.2021 die Aufstellung der Ergänzungs-
satzung nach § 34 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 und 3 BauGB für das Flurstück 74/8 der 
Gemarkung Reichenbach beschlossen. 
 
Zu dem Entwurf der Ergänzungssatzung in der Fassung vom Oktober 2021 wurden 
die folgenden Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
mit Schreiben vom 20.12.2021 beteiligt: 
 
Träger öffentlicher Belange 

• Landesdirektion Chemnitz, Abt. Raumordnung, Stadtentwicklung 
• Planungsverband Region Chemnitz, Verbandsgeschäftsstelle 
• Landratsamt Zwickau, Amt für Kreisentwicklung, Bauaufsicht und Denkmal-

schutz 
• Landesamt für Denkmalpflege 
• Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 
• Landesamt für Archäologie Sachsen 
• Sächsisches Oberbergamt 
• Landesamt für Straßenbau und Verkehr 
• Polizeidirektion Zwickau 
• Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Chemnitz 
• Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement 
• Regionaler Zweckverband Wasserversorgung RZV 
• WAD GmbH 
• Zweckverband Abfallwirtschaft Südwestsachsen 
• Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH 
• inetz GmbH 
• Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH 
 
Nachbargemeinden: 

• Stadtverwaltung Hohenstein-Ernstthal 
• Gemeindeverwaltung St. Egidien 
• Stadtverwaltung Glauchau 
• Stadtverwaltung Waldenburg 
• Stadtverwaltung Limbach-Oberfrohna 
• Gemeindeverwaltung Remse 
• Stadtverwaltung Chemnitz 
 
Der Entwurf der Ergänzungssatzung wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB in der Zeit vom 24.01.2022 bis einschließlich 25.02.2022 öffentlich 
ausgelegt. 
 
Die Gemeinde Callenberg hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 28.03.2022 
die Ergänzungssatzung „Grumbacher Straße, Flurstück 74/8“ in der Fassung vom 
März 2022 gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 
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Callenberg, den ….. . ….. . ….. 
Bürgermeister Röthig 
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